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1 ANLASS 

Die TenneT TSO GmbH plant, die bestehende ca. 135 km lange 220-kV-Hochspannungsleitung 

zwischen Stade und Landesbergen durch eine leistungsstärkere 380-kV-Höchstspannungs-leitung 

zu ersetzen. In diesem Zuge ist auch ein neues Umspannwerk mit netztechnischer Anbindung an 

das bestehende Umspannwerk Wechold geplant.  

Für die Gründungsarbeiten sowie den Rückbau der bestehenden Masten ist an einigen Standorten 

aufgrund von hoch anstehendem Grundwasser eine Wasserhaltung in den Baugruben für die Zeit 

der Bauphase erforderlich. Dadurch kommt es im Umfeld der Baugruben zu einer temporären 

Grundwasserabsenkung. Das geförderte Wasser soll in angrenzenden Feldern verrieselt oder, 

falls nicht anders möglich, in Fließgewässer eingeleitet werden. Auswirkungen auf Fließgewässer 

können zudem durch das Anlegen von temporären Baustraßen und Arbeitsflächen verursacht wer-

den. 

In dem vorliegenden Fachbeitrag wird geprüft, ob das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen 

der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vereinbar ist. 

Dazu werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die berührten Oberflächenwasserkörper 

(OWK) sowie die betroffenen Grundwasserkörper (GWK) betrachtet und anhand der Bewirtschaf-

tungsziele von WRRL und WHG bewertet.  

2 RECHTLICHE ANFORDERUNGEN UND METHODISCHES VORGEHEN 

2.1 Rechtliche Anforderungen 

Die Bewirtschaftungsziele für Gewässer ergeben sich aus der WRRL und dem WHG. Die Oberflä-

chengewässerverordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV) konkretisieren die 

materiellen Anforderungen.  

Das maßgebende Bewirtschaftungsziel für OWK ist das Erreichen des guten ökologischen Zu-

stands bzw. Potentials und eines guten chemischen Zustands (vgl. Art. 4 WRRL, §§ 27 bis 31 

WHG). Die Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer umfassen das Verschlechterungsver-

bot, das Verbesserungsgebot und die sog. Phasing-Out-Verpflichtung.  

Das maßgebende Bewirtschaftungsziel für GWK ist die Erreichung des guten mengenmäßigen 

Zustands und guten chemischen Zustands (vgl. Art. 4 WRRL, § 47 WHG). Die Bewirtschaftungs-

ziele für Grundwasser umfassen das Verschlechterungsverbot, das Verbesserungsgebot und das 

Gebot der Trendumkehr.  

Bei der Prüfung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungsziele sind die Bewirt-

schaftungspläne (Art. 13 WRRL, § 83 WHG) und Maßnahmenprogramme (Art. 11 WRRL, § 82 
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WHG) der jeweiligen Flussgebietseinheit (FGE) zu berücksichtigen. Dies sind hier die FGE Weser 

und Elbe.  

2.2 Methodisches Vorgehen 

Dem wasserrechtlichen Fachbeitrag liegt folgendes methodische Vorgehen zugrunde: 

 Beschreibung des Vorhabens und seiner Auswirkungen 

 Identifizierung und Beschreibung des Ist-Zustandes aller vom Vorhaben betroffenen OWK 

und GWK  

 Darstellung der Bewirtschaftungsziele der betroffenen OWK und GWK  

 Beschreibung der zu erwartenden vorhabenbedingten Auswirkungen auf die OWK und 

GWK; Berücksichtigung eventueller kumulierender Effekte mit anderen Projekten 

 Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen für OWK und 

GWK 

 Ggf.: Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen. 

Für die Erstellung des Fachbeitrages werden die jeweils im Text genannten Datengrundlagen be-

rücksichtigt und ausgewertet. Außerdem wurden die 

 Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der Flussgebietseinheiten (FGE) We-

ser und Elbe, 

 Geodaten der EG-WRRL vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-

maschutz  

der Auswertung zugrunde gelegt. 

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

Der Teilabschnitt der 380-kV-Leitung zwischen Elsdorf und Sottrum befindet sich in der Zevener 

Geest (Naturraum Nr. 634) und in der Wümmeniederung (Nr. 631). Er beginnt im Norden im Raum 

Elsdorf westlich der Ortschaft Frankenbostel und verläuft in südlicher Richtung zum Umspannwerk 

Sottrum. Hierbei erstreckt sich in östlicher Parallelführung die bestehende 380-kV-Leitung Sottrum 

– Dollern LH-14-3100.  

Das Untersuchungsgebiet ist in hydrologischer Hinsicht „zweigeteilt“. Die Elbe-Weser-Wasser-

scheide verläuft bei Gyhum durch das Weiße Moor. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) durchquert 

die Oste als größter Fluss im nördlichen Einzugsgebiet der Elbe den Korridor in westlicher Rich-

tung. In die Oste mündet die durch das Vorhaben betroffene Mehde-Aue sowie der Osenhorster 
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Bach. Im südlichen Einzugsgebiet der Weser fließt in Nord-Süd-Richtung die Wieste mit zahlrei-

chen Nebengewässern (Graben G, Graben H, Clündersbeek, Ellerbruchbach, Jeerbruchgraben, 

Sottrumer Moorgraben) in Richtung Wümme (MU-KARTENSERVER 2018). 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes mit geplantem Trassenverlauf und 
Oberflächenwasserkörpern.  

3.1 Neubau Freileitung 

Entsprechend der Regeltechnik für Wechselstromvorhaben in Deutschland wird der überwiegende 

Teil der geplanten 380-kV-Leitung in Freileitungsbauweise errichtet. Im Abschnitt Elsdorf-Sottrum 

werden ausschließlich Freileitungen errichtet. Geplant ist der Neubau von insgesamt 20,2 Kilome-

ter Freileitung mit 52 Masten (ANLAGE 12 UMWELTSTUDIE KAPITEL 4.4.1). Die Abstände zwischen 

den Masten liegen im technischen Idealfall bei etwa 400 m, die Spannweite der Abstände beträgt 

ca. 320 – 450 m. Maststandorte können in der Regel so positioniert werden, dass sensible Berei-

che überspannt werden. Betriebsbedingte Auswirkungen der geplanten Freileitungen auf das 
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Schutzgut Oberflächenwasser werden so vermindert und sind deshalb vernachlässigbar (ANLAGE 

12 UMWELTSTUDIE KAPITEL 4.4).  

Für den Neubau der Mastfundamente wird je Mast eine Bauzeit von ca. 4 Wochen angenommen. 

An jedem geplanten Maststandort muss eine Baugrube für Gründungsarbeiten ausgehoben wer-

den. An mehreren Standorten ist aufgrund von hochanstehendem Grundwasser zudem eine Was-

serhaltung in Form einer Grundwasserabsenkung um die Baugrube erforderlich. Von den 52 neu 

zu errichtenden Masten ist eine Grundwasserabsenkung an 46 Masten vorgesehen (Tabelle 17). 

Bei den anfallenden Gründungsarbeiten ist zwischen der Flach- und Tiefgründung zu unterschei-

den. Als Regelbauweise für Flachgründungen werden heute Plattenfundamente eingesetzt. Die 

Gründungstiefe ist abhängig von den Baugrundverhältnissen und liegt zwischen 2,5 und 3,0 m 

unter Geländeoberfläche (GOF). Das Absenkziel in den Baugruben wird mit 0,5 m unter Aus-

hubsohle angenommen. Bei Flachgründungen ist demnach eine wasserfrei zu haltende Baugrube 

bis 3,0 bzw. 3,5 m unter GOF erforderlich. Bei den Bemessungen wurde von der tiefsten Baugru-

bensohle in Höhe 3,0 m unter GOF ausgegangen. In Bereichen mit ungünstigen Baugrundverhält-

nissen (z. B. mächtige Torfe, aufgeweichte Böden) sind Tiefgründungen notwendig. Hierzu werden 

Pfahlgründungen vorgenommen, die je nach Bodenbeschaffenheit und Zugkräften zwischen 20 

und 25 m tief in den Boden eingebracht werden. Nach der Auskunft des Planers wird zur Errichtung 

der Pfahlköpfe eine Baugrube bis ca. 2,0 m unter GOF errichtet. Entsprechend ergibt sich ein 

Absenkziel von 2,5 m unter GOF für eine Tiefgründung (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLI-

CHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.1 BAUABLAUF). Die erforderlichen Wasserhaltungen beschränken sich je 

Mast auf einen Zeitraum von rund vier Wochen. Nach Einstellung der Sümpfungsmaßnahmen 

werden sich die ursprünglichen Grundwasserstände zeitnah erneut einstellen (ANLAGE 12 UMWELT-

STUDIE KAPITEL 4.5.2). 

Soweit möglich ist eine Wiederversickerung des anfallenden Grundwassers auf den angrenzenden 

Flächen geplant. Ist dies aufgrund der geologischen Gegebenheiten, z.B. stauenden Schichten, 

nicht möglich, wird das anfallende Wasser in naheliegende Gräben und Vorfluter eingeleitet (AN-

LAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.3). Die einzuleitenden Wassermen-

gen wurden am 10.04.2018 mit der Unteren Naturschutz- und Wasserbehörde abgestimmt und 

sind so ausgelegt, dass es zu keiner Überlastung der betroffenen Gewässer kommt. Zudem erfolgt 

die Gründung der Masten nacheinander, sodass nicht an allen Standorten gleichzeitig eine Was-

serhaltung anfällt. So wird der Einfluss der Einleitung des Grundwassers auf die betroffenen Ober-

flächengewässer von vornherein deutlich reduziert (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE 

ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1). Die Einleitung wird daher insgesamt nur geringe Auswirkungen auf die 

betroffenen Oberflächengewässer haben (s. dazu Abschnitt 4.4). 
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3.2 Rückbau bestehender Freileitungen 

Im Abschnitt Elsdorf-Sottrum müssen insgesamt 58 Masten zurückgebaut werden. Die bestehen-

den Mastfundamente wurden entweder durch Flach- oder Tiefengründungen erbaut. Bei der Flach-

gründung sind die bestehenden Mastfundamente (überwiegend Stufenfundamente) in der Regel 

zwischen 2,8 und 3,0 m tief gegründet. Wird der neue Mast der 380-kV-Leitung am gleichen Stand-

ort wie der Altmast errichtet, ist die gesamte Flachgründung zurückzubauen. Altmasten, die nicht 

überbaut werden, werden bis in eine Bewirtschaftungstiefe von 1,4 m entfernt. In Bereichen mit 

ungünstigen geologischen Verhältnissen wurde für die bestehenden Mastfundamente eine Tief-

gründung ausgeführt. Die Pfahlgründungen werden hier bis ca. 1,4 m unter GOF rückgebaut. Bei 

standortgleichen Masten werden die Gründungspfähle um die bestehenden Pfähle herum errich-

tet, da die Neumasten größer sind als der Bestand (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE 

ERLAUBNIS KAPITEL 3.1).  

Von den 58 Masten, die zurückgebaut werden müssen, ist für 49 Masten eine Wasserhaltung er-

forderlich (Tabelle 18). Auch hier ist zunächst zu prüfen, ob eine direkte Versickerung in angren-

zenden Feldern möglich ist. Nur wenn dies nicht der Fall ist, ist eine Einleitung in ein naheliegendes 

Gewässer vorzunehmen (ANLAGE 12 UMWELTSTUDIE KAPITEL 6.5.4 ANLAGE 18 ANTRAG AUF WAS-

SERRECHTLICHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1). Bei den anfallenden Wassermengen wird unter der 

Wahrscheinlichkeit ungünstiger Rahmenbedingungen (u. a. Witterungsbedingungen, Untergrund-

durchlässigkeiten) ein Sicherheitszuschlag von 10 % für die Ausbildung des Absenktrichters und 

für die unvollkommenen Brunnen mit 3 % zugerechnet (ANLAGE 18: ANTRAG AUF WASSERRECHTLI-

CHE ERLAUBNIS MIT ERLÄUTERUNGSBERICHT ABSCHNITT 3.2). Es ist nicht davon auszugehen, dass 

die berechnete Wassermenge auch anfallen wird. Analog zum Neubau handelt es sich bei den 

anfallenden Wassermengen um vernachlässigbare Mengen, siehe Kapitel 3.2 im Antrag auf was-

serrechtliche Erlaubnis mit Erläuterungsbericht, Anlage 18, deren Einleitung nur geringe Auswir-

kungen auf die betroffenen Oberflächengewässer haben werden (s. dazu Abschnitt 4.4). Zudem 

werden die Masten ebenfalls hintereinander rückgebaut. Aufgrund der nur kurzzeitigen Absenkun-

gen und der räumlich begrenzten Absenkungstrichter können zudem nachhaltige Auswirkungen 

auf Grundwasservorkommen durch die Grundwasserabsenkung gering gehalten werden.  

3.3 Baustraßen und Arbeitsflächen 

Neben der Wasserhaltung sind Gewässer durch baubedingte unvermeidliche Überquerungen und 

Baustelleneinrichtungsflächen betroffen, die sowohl für den Neubau als auch den Rückbau ange-

legt werden müssen (Tabelle 19 und Tabelle 20). Die bauzeitbedingten temporären Grabenüber-

fahrten erfolgen durch ein dem Gewässer/Graben angepasstes Rohr mit einem ausreichenden 

Durchmesser. Der schadlose Wasserabfluss des Gewässers wird so ständig gewährleistet. Sobald 

die temporäre Überfahrt nicht mehr genutzt wird, wird diese wieder entfernt und der ursprüngliche 

Graben- und Böschungsverlauf wiederhergestellt. In den Bereichen der Baustelleneinrichtungsflä-

chen, die an Gewässer heranreichen, soll die Fläche des Gewässers von der Einrichtungsfläche 
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generell ausgespart bleiben. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, wird das Gewässer mit Me-

tallplatten (Baggermatratzen) abgedeckt, sodass die Durchgängigkeit und die Vorflutfunktion der 

Gewässer erhalten bleiben. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten werden die Platten wieder ent-

fernt (ANLAGE 12 UMWELTSTUDIE KAPITEL 7 4.5.1, 4.5.2) 

Während des gesamten Vorhabens kann es zu Auswirkungen durch Bauspezifische Stoffe und 

Betriebsmittel kommen. Diese werden durch das Einhalten der guten fachlichen Praxis so gering 

wie möglich gehalten, können jedoch nie vollständig ausgeschlossen werden. Durch sofortige Ge-

genmaßnahmen können weitreichende Auswirkungen jedoch eingedämmt werden.  

4 VORHABENSAUSWIRKUNGEN AUF OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Die Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf Oberflächengewässer erfolgt entsprechend 

der Vorgaben der WRRL und des WHG auf Ebene der Oberflächenwasserkörper (OWK) (vgl. Art. 

2 Nr. 10 WRRL, § 3 Nr. 6 WHG).  

4.1 Identifizierung und Beschreibung der Oberflächenwasserkörper im Bereich 

des Vorhabens 

Durch die Wasserhaltung im Rahmen des geplanten Vorhabens (Rückbau und Neubau) sowie 

durch die Baustraßen und Arbeitsflächen sind insgesamt sechs OWK betroffen. Diese können in 

Tabelle 1 eingesehen werden (MU-KARTENSERVER 2018). Der genaue Verlauf der Flüsse sowie 

die Einzugsgebiete der Gewässerkörper können dem Plan 1 im Anhang entnommen werden.  

Tabelle 1: Vom Vorhaben betroffene OWK mit Zuordnung zu ihren jeweiligen FGE. 

OWK FGE 

Oste  

(Ramme-Bremervörde) 
Elbe 

Osenhorster Bach Elbe 

Mehde-Aue Elbe 

Wieste Weser 

Wieste Unterlauf Weser 

Reithbach Weser 

Geplant ist eine Versickerung im Feld bzw. auf Wiesen, eine Direkteinleitung in bestehende Fließ-

gewässer oder einer Kombination aus beidem. Die je Mast durchzuführenden Wasserhaltungs-
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Maßnahmen sowie die davon betroffenen oberirdischen Gewässer mit Zuordnung des entspre-

chenden Wasserkörpers sind für den Neubau in Tabelle 17 und für den Rückbau in Tabelle 18 im 

Anhang zu entnehmen. Weitere Informationen zur Gründung bzw. zum Rückbau sowie zu den 

Entnahme- und Einleitungsmengen der Wasserhaltung je Maststandort zeigen für den Neubau die 

Tabelle 21 und Tabelle 22 und für den Rückbau die Tabelle 23 und Tabelle 24 im Anhang. 

Die durch das Anlegen von Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen betroffenen Fließge-

wässer sind den Tabellen, Tabelle 19 und Tabelle 20, im Anhang zu entnehmen.  

Zudem bietet Plan 1 im Anhang eine Gesamtübersicht über die vom Vorhaben betroffenen OWK 

sowie deren ökologischen und chemischen Zustand (Potential).  

4.1.1 OWK Oste (Ramme-Bremervörde) DENI 30002 

Der OWK Oste (Ramme-Bremervörde) gehört dem Gewässertyp 15 „Sand- und lehmgeprägter 

Tieflandflüsse“ an. Dieser Abschnitt der Oste erreicht den angestrebten guten ökologischen Zu-

stand aufgrund des unbefriedigenden Zustandes der Makrophyten und Diatomeen nicht (Tabelle 

2) (NLWKN 2016a). Zudem wird der chemische Gesamtzustand des Wasserkörpers, aufgrund der 

Überschreitung der Umweltqualitätsnorm (UQN) für Quecksilber in Biota, als schlecht eingestuft. 

Die Gewässerstruktur ist zu 66% als deutlich verändert beschrieben. Trotz dessen handelt es sich 

bei dem OWK Oste (Ramme-Bremervörde) um einen als natürlich eingestuften Gewässerab-

schnitt, dem eine Bedeutung als Laich- und Aufwuchsgewässer sowie als überregionale Wander-

route zukommt. Zudem ist dieser Abschnitt der Oste Teil des FFH-Gebietes DENI 2520-331 „Oste 

mit Nebengewässern“ und besitzt somit eine besondere Schutzwürdigkeit (NLWKN 2016a). Bei 

dem FFH-Gebiet „Oste mit Nebengewässern“ handelt es sich um einen der größten und wertvolls-

ten naturnahen Fließgewässerkomplexe der niedersächsischen Geestgebiete (NLWKN 2016f). 

Nach NLWKN (2016a) kommen im OWK Oste 19 Makrozoobenthos-Arten aus der Roten Liste für 

das niedersächsische Flachland und 27 Makrozoobenthos-Arten aus der Roten Liste für Deutsch-

land vor. 

Tabelle 2: Wasserkörperdaten Oste (Ramme-Bremervörde) (DENI 30002) (NLWKN 2016a).  

Parameter/ Kriterium Zustand/ Bewertung 

Stammdaten Status natürlich 

Gewässerlänge [km] 57,02 

Gewässerpriorität 2 

Laich- / Aufwuchsgewässer ja 

Überregionale Wanderroute ja 

FFH-Gebiet Ja („Oste mit Nebengewässern“) 

Chemie Gesamtzustand/ Potential schlecht 

 Überschreitung durch  Quecksilber in Biota 

Ökologie Gesamtzustand unbefriedigend 
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Parameter/ Kriterium Zustand/ Bewertung 

 Fische  gut 

 Makrozoobenthos Gesamt  gut 

 Degradation  gut 

 Saprobie  gut 

 Makrophyten/ Phytobenthos Ge-
samt 

 unbefriedigend 

 Makrophyten  unbefriedigend 

 Diatomeen  unbefriedigend 

 Phytobenthos  unklassifiziert 

Allgemeine chemisch-
physikalischen Parameter 

Umweltqualitätsnorm 

Überschreitung durch 

Gesamtphosphor 

Gesamter organischer  
Kohlenstoff 

Hydromorphologie  
(Wasserkörper zu 100%) 

Anteil an den Strukturklassen 
III (17 %), IV (66 %);  
V (16 %); VI (1 %) 

4.1.2 OWK Osenhorster Bach DENI 30073 

Bei dem OWK Osenhorster Bach handelt es sich um den Gewässertyp 16 „Kiesgeprägte Tiefland-

bäche“. Der Zustand des OWK Osenhorster Bachs ist als erheblich verändert eingestuft aufgrund 

der Landentwässerung im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung (Tabelle 3). Der chemische Zu-

stand und das ökologische Potential ist mit schlecht bewertet. Der OWK Osenhorster Bach besitzt 

zudem keine Priorität zur Erreichung des guten ökologischen Potentials, da es sich weder um ein 

Laich- und Aufwuchsgewässer noch um eine überregionale Wanderroute handelt (MU-KARTEN-

SERVER 2018). 

Tabelle 3: Wasserkörperdaten Osenhorster Bach (DENI 30073) (MU-KARTENSERVER 2018). 

Parameter/ Kriterium Zustand/ Bewertung 

Stammdaten 
Status 

erheblich verändert (aufgrund 
von Landentwässerung für die 
Landwirtschaft) 

Gewässerpriorität 0 

Laich- / Aufwuchsgewässer nein 

Überregionale Wanderroute nein 

FFH-Gebiet nein 

Chemie Gesamtzustand/ Potential schlecht 

 Überschreitung durch  Quecksilber in Biota 

Ökologie Gesamtzustand schlecht 

 Fische  ohne Bewertung 

 Makrozoobenthos  schlecht 

 Makrophyten gesamt  unbefriedigend 
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4.1.3 OWK Mehde-Aue DENI 30071 

Der OWK Mehde-Aue gehört zu dem Gewässertyp 16 „Kiesgeprägte Tieflandbäche“. Auch dieser 

als erheblich veränderter eingestufter OWK erreicht das geforderte gute ökologische Potential 

nicht, da alle ökologischen Qualitätskomponenten im mäßigen bis unbefriedigenden Bereich liegen 

(Tabelle 4). Zudem ist die Hydromorphologie strukturarm, weshalb der OWK Mehde-Aue als er-

heblich verändert eingestuft wurde (NLWKN 2016b).  

Tabelle 4: Wasserkörperdaten Mehde-Aue (DENI 30071) (NLWKN 2016b). 

Parameter/ Qualitätskomponente Zustand/ Bewertung 

Stammdaten 

 

 

Status 
erheblich verändert (Aufgrund 
von Landentwässerung für die 
Landwirtschaft) 

Gewässerlänge [km] 19,76 

Gewässerpriorität 5 

Laich- / Aufwuchsgewässer nein 

Überregionale Wanderroute nein 

FFH-Gebiet nein 

Chemie Gesamtzustand schlecht 

 Überschreitung durch  Quecksilber in Biota 

Ökologie Gesamtzustand/ Potential unbefriedigend 

 Fische  unbefriedigend 

 Makrozoobenthos Gesamt  unbefriedigend 

 Degradation  unbefriedigend 

 Saprobie  mäßig 

 Makrophyten/ Phytobenthos Ge-
samt 

 mäßig 

 Makrophyten  mäßig 

 Diatomeen  mäßig 

  Phytobenthos  mäßig 

Allgemeine chemisch-
physikalischen Parameter 

Umweltqualitätsnorm 

Überschreitung durch 

Gesamtphosphor 

Gesamt organischer  
Kohlenstoff 

Ammoniumstickstoff 

Nitritstickstoff 

Hydromorphologie  
(Wasserkörper zu 96 %) 

Anteil an den Strukturklassen III (1 %), IV (6 %);  
V (19 %); VI (72 %) 

Der chemische Zustand des OWK ist als schlecht eingestuft. Die UQN der Nährstoffe Ge-

samtphosphor, gesamt organischer Kohlenstoff, Ammoniumstickstoff und Nitritstickstoff werden 

überschritten. Im Wasserkörper der Mehde-Aue finden sich 15 Makrozoobenthos-Arten der Roten 

Liste für das niedersächsische Flachland und 19 Arten aus der Roten Liste für Deutschland 

(NLWKN 2016b).  
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4.1.4 OWK Wieste DENI 24039 

Dieser Abschnitt der Wieste entspricht dem Gewässertyp 16 „Kiesgeprägte Tieflandbäche“. Der 

OWK erreicht den angestrebten guten ökologischen und chemischen Zustand nicht-; er weist ins-

besondere starke Strukturdefizite auf (Tabelle 5) (NLWKN 2016c).  

Tabelle 5: Wasserkörperdaten Wieste (DENI 24039) (NLWKN 2016c).  

Parameter/ Qualitätskomponente Zustand/ Bewertung 

Stammdaten Status natürlich 

Gewässerlänge [km] 19,20 

Gewässerpriorität 2 

Laich- / Aufwuchsgewässer nein 

Überregionale Wanderroute nein 

FFH-Gebiet ja („Wiestetal, Glindbusch, 
Borchelsmoor) 

Chemie Gesamtzustand schlecht 

 Überschreitung durch  Quecksilber in Biota 

Ökologie Gesamtzustand/ Potential unbefriedigend 

 Fische  mäßig 

 Makrozoobenthos Gesamt  unbefriedigend 

 Degradation  unbefriedigend 

 Saprobie  gut 

 Makrophyten/ Phytobenthos Ge-
samt 

 mäßig 

 Makrophyten  mäßig 

 Diatomeen  unbefriedigend 

  Phytobenthos  unklassifiziert 

Allgemeine chemisch-
physikalischen Parameter 

Umweltqualitätsnorm 

Überschreitung durch 
nein 

Hydromorphologie  
(Wasserkörper zu 97 %) 

Anteil an den Strukturklassen 
III (5 %); IV (42 % ),  

V (24 %); VI (19 %); VII (7 %) 

Dieser Abschnitt der Wieste ist größtenteils dem FFH-Gebiet DENI 2820-301 „Wiestetal, Glind-

busch, Borchelsmoor“ zugehörig und als natürlich bewertet (NLWKN 2016c). Bei dem FFH-Gebiet 

„Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor“ handelt es sich um einen wertvollen, naturraumtypischen 

Biotopkomplex, der bachbegleitend ein bedeutendes Vorkommen von Erlen-Eschenwäldern auf-

weist. Zudem gibt es im FFH-Gebiet eines der wenigen und zeitweilig das landesweit größte Vor-

kommen des Kriechenden Selleries (Apium repens) (NLWKN 2016g). Im Wasserkörper des Ab-

schnittes Wieste finden sich zudem eine Reihe von Arten, deren Bestand im niedersächsischen 

Tiefland gefährdet ist wie die Eintagsfliegen-Arten Brachycercus harrisellus und Caenis pseudori-

vulorum (NLWKN 2016c).  
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4.1.5 OWK Wieste Unterlauf DENI 24078 

Der OWK Wieste Unterlauf entspricht anders als sein Oberlauf dem Gewässertyp 15 „Sand- und 

lehmgeprägte Tieflandflüsse“. Trotz der geringen Degradation und den mit gut bewerteten Para-

metern „Makrozoobenthos Gesamt“ und „Saprobie“ erreicht dieser als erheblich verändert einge-

stufter Abschnitt das gute ökologische Potential nicht (Tabelle 6) (NLWKN 2016d).  

 

Tabelle 6: Wasserkörper Wieste Unterlauf (DENI 24078) (NLWKN 2016d). 

Parameter/ Qualitätskomponente Zustand/ Bewertung 

Stammdaten Status erheblich verändert 

Gewässerlänge [km] 9,48 

Gewässerpriorität 3 

Laich- / Aufwuchsgewässer nein 

Überregionale Wanderroute nein 

FFH-Gebiet nein 

Chemie Gesamtzustand schlecht 

 Überschreitung durch  Quecksilber in Biota 

Ökologie Gesamtzustand/ Potential mäßig 

 Fische  mäßig 

 Makrozoobenthos Gesamt  gut 

 Degradation  sehr gut 

 Saprobie  gut 

 Makrophyten/ Phytobenthos Ge-
samt 

 mäßig 

 Makrophyten  mäßig 

 Diatomeen  unklassifiziert 

  Phytobenthos  unklassifiziert 

Allgemeine chemisch-
physikalischen Parameter 

Umweltqualitätsnorm 

Überschreitung durch 
nein 

Hydromorphologie  Anteil an den Strukturklassen 
IV (27 %);  
V (62 %); VI (11 %) 

4.1.6 OWK Reithbach DENI 24035 

Bei dem OWK Reithbach handelt es sich um einen „Sandgeprägten Tieflandbach“ (Gewässer-

typ 14), der als erheblich verändert eingestuft ist (Tabelle 7). Insbesondere der extrem stark ver-

änderte Gewässerverlauf und die Degradation des Uferbereiches führen zu dieser Einstufung. Auf-

grund seiner Lage innerhalb des FFH-Gebietes DENI 2723-331 „Wümmeniederung“ besitzt der 

OWK Reithbach eine hohe Priorität zur Erreichung des angestrebten guten ökologischen Potenti-

als. Im September 2012 fiel der Reithbach zeitweise trocken, da eine gezielte Absenkung des 

Grundwassers vorgenommen wurde (NLWKN 2016e). Ein erneutes Trockenfallen des Gewässers 
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muss nach NLWKN (2016e) ausgeschlossen werden, auch um eine Belastung der OWK Wümme-

Nordarm II (WK-Nr. 24038) und Wümme-Südarm (Wk-Nr. 24005), in die der Reithbach mündet 

und bei denen es sich um naturnahe Fließgewässer mit Altarmen und Sümpfen handelt, auszu-

schließen (NLWKN 2016h). Im OWK Reithbach kommen mehrere gefährdete Arten der Roten 

Liste für das niedersächsische Flachland vor. Dazu zählen Caenis rivulorum (Ephemeroptera) und 

Pisidium amnicum (RL DE 2) (NLWKN 2016e).  

Tabelle 7: Wasserkörper Reithbach (DENI 24035) (NLWKN 2016e). 

Parameter/ Qualitätskomponente Zustand/ Bewertung 

Stammdaten Status erheblich verändert 

Gewässerlänge [km] 17,12 

Gewässerpriorität 5 

Laich- / Aufwuchsgewässer nein 

Überregionale Wanderroute nein 

FFH-Gebiet Ja („Wümmeniederung“) 

Chemie Gesamtzustand schlecht 

 Überschreitung durch  Quecksilber in Biota 

Ökologie Gesamtzustand/ Potential unbefriedigend 

 Fische  unklassifiziert 

 Makrozoobenthos Gesamt  mäßig 

 Degradation  mäßig 

 Saprobie  gut 

 Makrophyten/ Phytobenthos Ge-
samt 

 mäßig 

 Makrophyten  unklassifiziert 

 Diatomeen  mäßig 

  Phytobenthos  unklassifiziert 

Allgemeine chemisch-
physikalischen Parameter 

Umweltqualitätsnorm 

Überschreitung durch 
nein 

Hydromorphologie  
(Wasserkörper zu 95 %) 

Anteil an den Strukturklassen 
IV (2 %); V (24 %); VI (69 %); 
VII (1 %) 

4.2 Beschreibung der betroffenen Oberflächengewässer 

Um etwaige negative Auswirkungen kleinerer Fließ- und Stillgewässer auf OWK zu prüfen, werden 

im Weiteren kurz die von der Wasserhaltung betroffenen kleineren Gewässer benannt. 

4.2.1 Fließgewässer 

Bei den durch das Vorhaben betroffenen Fließgewässern handelt es sich vornehmlich um land-

wirtschaftliche Entwässerungsgräben, die in den Bewirtschaftungsplänen nicht weiter bezeichnet 
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oder bewertet sind (siehe Tabelle 17 und Tabelle 18 im Anhang). Daneben sind durch die Was-

serhaltung sowie durch die Baustraßen und Arbeitsflächen die in Tabelle 8 aufgeführten Fließge-

wässer betroffen, von denen die Mehde-Aue ein berichtspflichtiges Gewässer darstellt (s. dazu 

bereits Abschnitt 4.1.3). Neben der Direkteinleitung von Grundwasser in die Mehde-Aue, erfolgt 

eine Einleitung in die Alte Beeke, die in die Mehde-Aue mündet.  

Der OWK der Wieste (s. dazu Abschnitt 4.1.4) ist durch die Wasserhaltung nicht direkt betroffen, 

sondern durch die Einleitung von Grundwasser in seine Nebengewässer (Graben G, Graben H, 

Clündersbeek, Ellerbruchbach, Jeerbruchgraben). Auch die OWK Wieste Unterlauf (Abschnitt 

4.1.5) und Reithbach (Abschnitt 4.1.6) sind nur indirekt durch die Einleitung von Grundwasser in 

die Nebengewässer Sottrumer Moorgraben (OWK Wieste Unterlauf) und Riegegraben (OWK Reit-

hbach) betroffen. Für die genannten Nebengewässer von Mehde-Aue, Wieste und Reithbach, al-

lesamt kleine Bäche und Gräben, liegen keine Angaben über den ökologischen Zustand vor, eine 

Verschlechterung ihrer Zustände könnte sich jedoch negativ auf die oben genannten Gewässer 

auswirken.  

Von dem Vorhaben sind somit, mit Ausnahme des OWK Mehde-Aue, unmittelbar nur nicht be-

richtspflichtige Gewässer betroffen, für die keine Gewässergütekartierung durchgeführt und auch 

keine expliziten Handlungsempfehlungen seitens des NLWKN formuliert wurden. 

Tabelle 8: Durch die Wasserhaltung im Zuge des Neu- und Rückbaus der Masten betroffene 
Fließgewässer (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS). 

Fließgewässer Gemarkung Flur Flurstück OWK OWK-Nr. 

Alte Beeke Wistedt 3 26/2 
Mehde-Aue 30071 

Mehde-Aue Wistedt 4 45/3 

Graben G Nartum 252 50 

Wieste 24039 

Graben H Nartum 25 9 

Clündersbeek Horstedt 8 46 

Ellerbruchbach Horstedt 7 43/16 

Ellerbruchbach Horstedt 6 9/1 

Ellerbruchbach Horstedt 6 9/1 

Ellerbruchbach Horstedt 4 33/9 

Ellerbruchbach Horstedt 4 49/3 

Jeerbruchgraben Schleeßel 2 146/3 

Sottrumer Moorgraben Sottrum 9 12/9 Wieste Unterlauf 24078 

Riegegraben Sottrum 9 68/1 Reithbach 24035 

4.2.2 Stehende Gewässer 

Im Zuge der Wasserhaltung für den Neu- und Rückbau kommt es zu keiner direkten Beeinträchti-

gung von stehenden Gewässern durch die Einleitung von Wasser aus der Bauwasserhaltung. Die 

Absenktrichter des Grundwassers im Bereich der Maststandorte haben eine maximale Reichweite 
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von ~130 m (ANLAGE 12 UMWELTSTUDIE KAPITEL 4 6.5.2). Innerhalb dieses Umkreises finden sich 

keine stehenden Gewässer, sodass mit einer Beeinträchtigung durch die Absenkung des Grund-

wassers auch nicht zurechnen ist, sodass Stillgewässer hier keine weitere Beachtung finden.  

4.3 Darstellung der Bewirtschaftungsziele und der in der Bewirtschaftungspla-

nung vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen 

Die Bewirtschaftungsziele sind von der Einstufung der oberirdischen Gewässer abhängig. Gemäß 

Art. 4 Abs. 1 a) WRRL, § 27 Abs. 1 WHG sind als natürlich eingestufte oberirdische Gewässer so 

zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands 

vermieden wird und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.  

Oberirdische Gewässer, deren Zustand als erheblich verändert oder künstlich bewertet ist, sind 

nach § 27 Abs. 2 WHG so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen Po-

tentials und ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein gutes ökologisches Potential und 

ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. 

Zusätzlich sehen die Bewirtschaftungsziele ein Verschlechterungsverbot vor. Hier ist zwischen der 

Status-quo-Theorie und der modifizierte Zustandsklassentheorie Stufentheorie zu unterscheiden. 

Nach der Status-quo-Theorie tritt eine Verschlechterung bereits ein, sobald eine messbare Verän-

derung des aktuellen Zustands eintritt. Nach der modifizierte Zustandsklassentheorie Stufentheo-

rie tritt eine negative Veränderung erst ein, wenn sich der Zustand eine Qualitätskomponente des 

ökologischen Zustandes des Wasserkörpers in eine schlechtere Zustandsklasse verschiebt. Eine 

Verschlechterung tritt somit erst ein, wenn sich der Zustand einer Qualitätskomponente um eine 

Klasse verschlechtert. Dies ist auch der Fall, wenn eine Verschlechterung des Gesamtzustandes 

nicht eintritt. Da die hier zu betrachtenden Einwirkungen nur kurzzeitig vorliegen, und die EuGH-

Rechtsprechung im Fall der Weservertiefung (vom 01.07.2015) die modifizierte Zustandsklassen-

theorie Stufentheorie als Rechtskräftig erklärt hat, wird dies diesem Fachbeitrag zugrunde gelegt.  

In den Bewirtschaftungsplänen können für einzelne OWK abweichende Bewirtschaftungsziele, 

Fristverlängerungen oder sonstige Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen festgelegt werden 

(Art. 4 Abs. 5-7 WRRL, §§ 29 – 31 WHG). Die WRRL sieht drei Bewirtschaftungszyklen von je 

sechs Jahren vor, in denen die Bewirtschaftungspläne fortgeschrieben werden können. Da keiner 

der oben beschriebenen OWK den guten ökologischen Zustand / Potential oder den guten chemi-

schen Zustand erreicht hat, und der erste Bearbeitungszyklus 2015 abgelaufen ist, befinden sich 

die OWK in der Fristverlängerung bis 2021. Fristverlängerungen über den Zeitraum von 2027 hin-

aus sind nur zulässig, wenn die Ziele aufgrund von natürlichen Gegebenheiten nicht erreicht wer-

den können und auch nur in dem Fall, dass alle durchführbaren Maßnahmen Anwendung gefun-

den haben. Keiner der von dem Vorhaben betroffenen OWK erreicht zurzeit den guten ökologi-

schen Zustand bzw. das gute ökologische Potential (MU-KARTENSERVER 2018; NLWKN 2016a bis 
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2016e, s. Abschnitt 4.1). Die Hauptursachen für die Defizite sind die hydromorphologischen Män-

gel und eine schlechte Durchgängigkeit der Gewässer, die Auswirkungen auf die biologischen 

Qualitätskomponenten nach sich ziehen (MU-KARTENSERVER 2018; NLWKN 2016a bis 2016e; 

NLWKN 2008).  

Um den guten Zustand bzw. das Potential zu erhalten bzw. zu erreichen, wurden seitens des 

NLWKN (2008) Maßnahmen entwickelt, die zur naturnahen Gewässergestaltung und -entwicklung 

beitragen sollen. Insgesamt werden 10 Maßnahmengruppen zur Verbesserung der Fließgewäs-

ser-Hydromorphologie unterschieden, die jeweils aus einer unterschiedlichen Anzahl von Maßnah-

men bestehen (Tabelle 9). Für jede Maßnahme wurde ein detaillierter Steckbrief erstellt, der die 

Umsetzung definiert und detailliert beschreibt. Im Folgenden werden die Handlungsempfehlungen 

für die betroffenen OWK im Einzelnen aufgeführt. Dabei wird auch auf die vom NLWKN (2008) 

erarbeiteten Maßnahmensteckbriefe verwiesen, die anhand der ersten Ziffer einer Maßnahmen-

gruppe zugeordnet werden können. Die genaue Beschreibung der im Weiteren genannten Einzel-

maßnahmen ist „Wasserrahmenrichtlinie Band 2 – Leitfaden Maßnahmenplanung Oberflächenge-

wässer – Teil A Fließgewässer-Hydromorphologie“ des NLWKN (2008) zu entnehmen. 

Tabelle 9: Katalog der Maßnahmengruppen zur naturnahen Gewässergestaltung/ -entwicklung in 
Niedersachsen (NLWKN 2008). 

Maßnahmengruppe Themenbereich 

1 Bauliche Maßnahmen zur Bettgestaltung und Laufverlängerung 

2 Maßnahmen zur Förderung der eigendynamischen Gewässerentwicklung 

3 Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil 

4 Maßnahmen zur Gehölzentwicklung 

5 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlenstrukturen durch den Einbau von 
Festsubstraten 

6 
Maßnahmen zur Verringerung der Feststoffeinträge und –frachten (Sand und 
Feinsedimente / Verockerung) 

7 
Maßnahmen zur Wiederherstellung eines gewässertypischen Abflussverhal-
tens 

8 Maßnahme zur Auenentwicklung 

9 Herstellung der linearen Durchgängigkeit 

10 Nicht empfehlenswerte Maßnahmen - Typen 

4.3.1 Übersicht der vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen zur Erreichung der Be-
wirtschaftungsziele 

Tabelle 10 gibt eine Übersicht über die vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung der Bewirt-

schaftungsziele je OWK. Die in der Tabelle aufgeführten Wirkungen beziehen sich auf die UQN, 

deren Zustand bzw. Potential durch die getroffenen Maßnahmen verbessert werden sollen.  
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Tabelle 10: Übersicht der vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen (NLWKN 2008)  
** es sind noch keine genauen Maßnahmen der jeweiligen Maßnahmengruppe ausgewählt.  

Maßnahme 

Ziel Wirkung OWK Steck-
brief-
Nr. 

Bezeichnung 

1.1 Laufverlängerung mit 
weitgehender Wieder-
herstellung der ehemali-
gen Krümmungsamplitu-
den und -frequenzen so-
wie Anhebung der Wsp-
Lagen 

 Entwicklung natur-
naher Gewäs-
serstrukturen und 
Gewässerbettdyna-
mik 

 Annäherung der 
Wsp-Lage und des 
Ausuferungsverhal-
ten an naturnahe 
Bedingungen 

 Wirksamkeit beson-
ders für die Fauna 
(Fische, MZB), im 
geringen Maß MP 

 Funktion der Aue als 
Nährstoffsenke wird 
erhöht 

 Verringerung von Ve-
rockerungsproble-
men 

Reithbach 

1.2 Laufverlängerung mit re-
lativ weitgehender Wie-
derherstellung der ehe-
maligen Krümmungs-
amplituden und -fre-
quenzen, Anhebung der 
NW- u. MW-Wsp mit 
Hochwasserneutralität 

 Entwicklung natur-
naher Gewäs-
serstrukturen und 
Gewässerbettdyna-
mik 

 Annäherung der 
NW- u. MW-Lagen 
an naturnahe Be-
dingungen bei 
Wahrung der HW-
Neutralität 

weitgehend Maß-
nahme 1.1 entspre-
chend, jedoch mit 
Abstrichen an der 
Ausprägung der Ge-
wässerstruktur oder 
der Reaktivierung der 
Auenfunktion 

Reithbach 

1.3 Laufverlängerung u. 
Bettstabilisierung an tie-
fenerodierten Gewäs-
sern mit relativ weitge-
hender Wiederherstel-
lung der ehemaligen 
Krümmungsamplituden 
u. -frequenzen, Anhe-
bung der NW- u. MW-
Wsp mit Hochwasser-
neutralität 

 Einstellung eines 
Feststofftransport-
gleichgewichts über 
Laufverlängerung 
bei möglichst natur-
naher Gewäs-
serstruktur und Ge-
wässerbettdynamik 

 Verringerung der 
Tiefenerosion 

 Siehe Maßnahme 1.2 Reithbach 

1 (**)    Wieste, 
Wieste Un-
terlauf 

2.1 Gelenkte eigendynami-
sche Gewässerentwick-
lung mit (moderatem) 
Anstieg der Wsp-Lagen 

 Entwicklung eines 
gewundenen Ver-
laufs mit deutlicher, 
verlaufsbedingter 
Tiefen-, Breiten-, 
Fließgeschwindig-
keits- und Substrat-
varianz 

 Entwicklung der 
Strukturgüteklasse 3 
und somit Erreichung 
der Voraussetzung 
einer „guten“ Bio-
zönose 

 Reaktivierung der 
Auenfunktionen 

Wieste, 
Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 

2.2 Gelenkte eigendynami-
sche Gewässerentwick-
lung mit weitestgehen-
der Wsp-Neutralitä 

 Siehe 2.2 jedoch 
mit Wahrung der 
Wsp-Neutralität 

 Entwicklung der 
Strukturgüteklasse 3 
und somit Erreichung 
der Voraussetzung 
einer „guten“ Bio-
zönose 

Reithbach 

2.4 Gelenkte eigendynami-
sche Gewässerentwick-
lung an tiefenerodierten 

 Entsprechend An-
gaben 2.1 zzgl.:  

 Weitestgehend Maß-
nahme 2.1 

Mehde-Aue, 
Reithbach 
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Gewässern mit (mode-
rater) Anhebung der 
Sohl- u. Wsp-Lagen 

 Anhebung des 
Sohl- und Wasser-
spiegels 

 Zzgl. Langfristig 
Schaffung von Le-
bensräumen für au-
entypische Faunen- 
und Florenelemente 

2.5 Strukturverbesserung an 
Gewässern mit überdi-
mensionierten Profilen 
durch gezielte Förde-
rung einer Teilverlan-
dung 

 Schaffung eines 
Niedrig- u. ggf. Mit-
telwasserprofils 

 Verbesserung der 
ökologischen 
Durchgängigkeit 

 Verbesserung der 
Habitatbedingungen 
für die Fließgewäs-
serbiozönose (insbe-
sondere Fauna) 

 Lokal Entstehung au-
entypischer Floren- 
und Faunaelemente 

Wieste 

2 (**)    Oste 

3.1 Vitalisierungsmaßnah-
men bei weitestgehen-
der Wsp-Neutralität 

 Verbesserung der 
Tiefen-, Breiten- 
und Fließgeschwin-
digkeits- und Sub-
stratvarianz 

 Verbesserung der 
Lebensbedingungen 
besonders für die Fi-
sche und Makro-
zoobenthos 

Reithbach 

3.2 Vitalisierungsmaßnah-
men bei tiefenerodierten 
Gewässern bei weitest-
gehender Wsp-Neutrali-
tät bzw. moderater An-
hebung der Sohl- und 
Wsp- 

Lagen 

 Unterbindung einer 
weiteren Tiefenero-
sion bis hin zur An-
hebung der Sohl- 
und Wsp-Lage 

 Verbesserung der 
Lebensbedingungen 
besonders für die Fi-
sche und Makro-
zoobenthos 

Mehde-Aue, 
Wieste, 
Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 

3 (**)    Oste 

4.1 Entwicklung und Aufbau 
standortheimischer Ge-
hölze an Bächen 

 Steigerung des Be-
schattungsgrades 

 Uferstabilisierende 
Wirkung 

 Verbesserung des 
Temperatur- und 
Sauerstoffhaushalts 

 Reduzierung der 
Fest- und Feinsub-
strateinträge durch 
Minderung der Ero-
sion 

 Verbesserung des 
Artenspektrums und 
der Altersstruktur 

Mehde-Aue, 
Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 

 

4.2 Entwicklung und Aufbau 
standortheimischer Ge-
hölze an Flüssen 

 Steigerung des Be-
schattungsgrades 

 Uferstabilisierende 
Wirkung 

 

 Verbesserung des 
Temperatur- und 
Sauerstoffhaushalts 

 Reduzierung der 
Fest- und Feinsub-
strateinträge durch 
Minderung der Ero-
sion 

 Verbesserung des 
Artenspektrums und 
der Altersstruktur 

Oste  

4 (**)    Wieste 

5.1 Einbau von Kiesstre-
cken /-bänken 

 

 Wiederherstellung 
einer großen Sub-
stratdiversität mit 
kiesgeprägter, fes-
ter Sohle 

 Verbesserung der 
Lebensbedingungen 
für die Gewässer-
fauna und Laichha-
bitaten (v.a. Fische) 

Oste, 
Mehde-Aue 
Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 
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5.2 Einbau von Totholz  Anlegen von Strö-
mungslenkern 

 Naturnahe Siche-
rung von Ufern 

 Deckung und Auf-
wuchsraum für Fi-
sche und Wirbellose 

 Steigerung Diversi-
tät der Lebensraum-
strukturen  

 Rückhalt von Sand- 
und Sedimenteinträ-
gen 

Oste, 

Mehde-Aue, 
Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 

5 (**)    Wieste 

6.1 Reduktion von Sand- u. 
Feinsedimenteinträgen 
aus oberflächigen Ein-
schwemmungen  

 Gute fachliche Pra-
xis der landwirt-
schaftlichen Boden-
nutzung 

 Abflussbremsende 
der Oberflächenent-
wässerung 

 Anlage ausreichend 
großer Randstreifen 

 Verbesserung der 
Habitatqualität durch 
Verringerung der 
Übersandung der 
Sohlstruktur als Le-
bensgrundlage der 
spezialisierten Fließ-
gewässerfauna  

Oste, 
Mehde-Aue, 
Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 

6.2 Reduktion von Sand- u. 
Feinsedimenteinträgen 
aus den Seitengräben 
des Einzugsgebietes - 
Anlage eines Sand- und 
Sedimentfanges im Gra-
ben 

 Herstellung Sand-
fängen im Graben-
system (AWB) kurz 
vor Einmündung in 
das Bach- / Fluss-
system  

 Verringerung der 
Übersandung der 
Sohlenstruktur 

 Verbesserung Laich-
habitate und Lebens-
bedingungen 

Oste, Reith-
bach 

6.6 Anlage von Gewässer-
randstreifen mit naturna-
her Vegetation * 

 Verringerung von 
Stoffeinträgen und 
Sedimenteinträgen 

 Verbesserung der 
Habitatqualität 

 Verbesserung Laich-
habitate und Lebens-
bedingungen 

 Verbesserung Über-
gang Gewässer zu 
Aue 

Oste, 
Mehde-Aue, 
Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 

6 (**)      Wieste 

7.2 Wasserrückhaltung in 
urbanen Gebieten 

 Errichtung von Re-
genrückhalte- und 
Sickerbecken 

 Wiederherstellung 
des ursprünglichen 
Abflussverhaltens 

 Verbesserung des 
Lebensbedingungen 
für die Gewässer-
fauna durch Abbau 
von hydraulischem 
Stress 

Reithbach 

7 (**)    Wieste, 
Wieste Un-
terlauf 

8.1 Rückbau/Rückverlegung 
von Deichen, Verwallun-
gen, Dämmen, 
Uferrehnen 

 Wiederherstellung 
von Auenfunktionen 
durch Rückbau, 
Öffnung, Verlegung 
von Deichen und 
Verwallungen 

 Schaffung eines ge-
wässertypischen Ent-
wicklungskorridors 

 Förderung der auen-
typischen Lebensge-
meinschaften und 
Strukturen 

 Erhöhung der Re-
tentionsleistung 

Wieste Un-
terlauf, Reith-
bach 

8.5 Lokale Erhöhung der 
Überflutungshäufigkeit 
durch Bodenabtrag von 
Auenflächen 

 Verbesserung der 
Auenfunktionen 

 Verbesserung der 
Standortfaktoren für 
auentypische Flora 
und Fauna 

 Lokal Verbesserung 
HW-Schutz 

Reithbach 
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8.6 Lokale Erhöhung der 
Überflutungshäufigkeit 
durch lokale Reduktion 
der Leistungsfähigkeit 
für hohe Abflüsse 

 Verbesserung der 
Auenfunktionen 
durch Annäherung 
des Ausuferungs-
verhaltens an na-
turnahe Bedingun-
gen 

 Verbesserung der 
Sedimentation von 
Feinsediment in der 
Aue 

 Verbesserung der 
Standortfaktoren für 
auentypische Flora 
und Fauna 

 Verbesserung Aus-
tausch zwischen 
Auen- und Fließge-
wässern 

Reithbach 

8 (**)    Oste, 
Mehde-Aue, 
Wieste 

4.4 Darstellung der vorhabenbedingten Auswirkungen 

Die in Tabelle 10 aufgeführten Maßnahmen wurden entwickelt um den guten ökologischen Zu-

stand bzw. das gute ökologische Potential sowie den guten chemischen Zustand der OWK zu 

erreichen. Werden durch das Vorhaben oben genannte Maßnahmen tangiert, führt dies zu einem 

Verstoß gegen das Verbesserungsgebot.  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf OWK werden nachfolgend zusammenfassend nach der Art 

der Auswirkung betrachtet. Alle angesprochenen Auswirkungen können jeweils an allen in Rede 

stehenden OWK und Fließgewässern auftreten. 

Zu differenzieren ist zwischen: 

 Auswirkungen durch temporäre Arbeitsflächen und Baustraßen und die Inanspruchnahme 

von Flächen, 

 Auswirkungen durch die Wasserhaltung auf den Baustellenflächen, besonders die Einlei-

tung von Grund- und Regenwasser, 

 Verunreinigung von Grund- und Oberflächenwasser durch den Einsatz von bauspezifi-

schen Stoffen und Betriebsmitteln. 

Die Auswirkungen werden immer mit Blick auf den ökologischen Zustand bzw. das ökologische 

Potential und mit Blick auf den chemischen Zustand dargestellt. Aufgrund der Wechselbeziehun-

gen zwischen Ökologie und Chemismus innerhalb von Fließgewässern werden die Auswirkungen 

zusammengefasst betrachtet. Eine zusammenhängende Betrachtung ist notwendig, da sich Ver-

änderungen der chemischen Werte auf die Ökologie eines Gewässers auswirken, Änderungen der 

ökologischen Zusammensetzung bzw. der Gewässerstruktur können jedoch auch die chemischen 

Parameter verändern. Eine Verringerung des O2 Gehalts hat z.B. einen Einfluss auf die im Wasser 

lebenden Organismen. Eine Veränderung des Flussverlaufs oder der Beschattung hingegen hat 

Auswirkungen auf den O2 Gehalt. Veränderungen eines Parameters können sich somit immer auf 

die anderen Parameter auswirken, daher ist eine zusammenhängende Betrachtung notwendig.  
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4.4.1 Auswirkungen durch temporäre Arbeitsflächen und Baustraßen  

Baubedingt kommt es zu Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern durch das Anlegen von 

Arbeitsflächen und Baustraßen durch temporäre Flächeninanspruchnahme und Verrohrung. Zum 

Teil werden Arbeitsflächen über Entwässerungsgräben und Vorfluter geführt. Um die Durchgän-

gigkeit und die Vorfluterfunktion dieser Gewässer zu erhalten, werden sie mit Metallplatten abge-

deckt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Platten wieder entfernt. In einzelnen Fällen 

kann es zudem erforderlich sein, bauzeitbedingte temporäre Grabenüberfahrten zu erstellen. Die 

genaue Lage innerhalb des Gewässers sowie der erforderliche Durchmesser der Rohre und die 

Länge der Überfahrt werden in Absprache mit der zuständigen Fachbehörde festgelegt, so wird 

sichergestellt, dass es zu keinem Konflikt zu den in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Maßnahmen 

kommt. Die Dimensionierung der Rohre wird so gewählt, dass auch bei einem Starkregenereignis 

ein sicherer Abfluss gewährleistet wird. Bei den eingesetzten Mitteln wird darauf geachtet, dass 

keine Materialien verwendet werden, die wassergefährdende Bestandteile enthalten. Sobald die 

temporäre Überfahrt nicht mehr genutzt wird, wird diese entfernt und der ursprüngliche Graben- 

und Böschungsverlauf wiederhergestellt. In diesem Zusammenhang wird besonders darauf ge-

achtet, dass die Wiederbefestigung der Böschungen zeitnah erfolgt, um Ausspülungen und somit 

den Eintrag von Sediment in die Gewässer zu vermeiden. Sowohl die Arbeitsflächen als auch die 

Baustraßen sind räumlich und zeitlich so stark begrenzt, dass sie in keinem Konflikt mit der De-

gradation der OWK stehen und somit eine Verschlechterung des ökologischen Zustands/Potenti-

als ausgeschlossen werden kann (ANLAGE 12.2 UMWELTSTUDIE MAßNAHMENBLÄTTER-MATERIAL-

BAND KAPITEL 3.2 MAßNAHMENTYP V2).  

4.4.2 Auswirkungen der Wasserhaltung 

Sowohl für den Neu- als auch Rückbau ist an einigen Standorten eine Wasserhaltung erforderlich. 

Dadurch kommt es im Umfeld der Baugrube temporär zu einer Grundwasserabsenkung. Die er-

forderlichen Wasserhaltungen sind beim Rückbau auf einen Zeitraum von zwei Wochen und beim 

Neubau auf vier Wochen je Mast beschränkt. Nach Einstellung der Sümpfungsmaßnahmen wer-

den sich die ursprünglichen Grundwasserstände zeitnah erneut einstellen. Aufgrund der nur kurz-

zeitigen Absenkungen und der räumlich begrenzten Absenkungstrichter können nachhaltige Aus-

wirkungen auf Grundwasservorkommen und somit auch auf OWK ausgeschlossen werden. Es ist 

mit keiner Veränderung des Abflussverhaltens der OWK zu rechnen. Somit sind keine Verände-

rungen der chemischen Parameter zu erwarten und auch der ökologische Zustand, bzw. das öko-

logische Potential verschlechtert sich infolge der Grundwasserentnahme nicht. Die Entnahme des 

Grundwassers hat ebenso keinen Einfluss auf die in Abschnitt 4.3.1 genannten Maßnahmen (AN-

LAGE 12.2 UMWELTSTUDIE MAßNAHMENBLÄTTER). 
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Grundsätzlich wird eine Versickerung der entnommenen Baugrubenwässer in den Aquifer ange-

strebt. Aufgrund bereichsweiser sehr hoher Grundwasserstände und / oder stauender oberflächen-

naher Böden ist eine Versickerung in den angrenzenden Feldern nur bedingt möglich. Daher ist, 

aufgrund der geologischen Gegebenheiten, zum großen Teil eine Einleitung in die vorhandenen 

Vorfluter und Gräben erforderlich. Die Lage der Einleitungsstellen wird so gewählt, dass keine 

bedeutenden / empfindlichen Biotope betroffen sind; hierzu findet eine Abstimmung mit den zu-

ständigen Fachbehörden statt. Die Einleitungen sind zudem so geplant, dass die Aufnahmefähig-

keit von Gräben / Bächen in keinem Falle überschritten wird (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSER-

RECHTLICHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1). Die Einleitung wird daher insgesamt nur sehr geringe oder 

gar keine Auswirkungen auf das Abflussverhalten des betroffenen Oberflächengewässers haben.  

Zu differenzieren ist in diesem Zusammenhang zwischen etwaigen Auswirkungen auf den ökolo-

gischen Zustand bzw. das ökologische Potential und den chemischen Zustand der betroffenen 

Fließgewässer, auf diese Bereiche kann sich die Einleitung des Wassers auswirken. Zum einen 

kann das Baugrubenwasser mit Schwebstoffen und Sedimenten verunreinigt sein, die mit Schwer-

metallen belastet sein können. Nach Regenereignissen und dem Einspülen von sedimenthaltigem 

Oberflächenwasser in die Baugruben kann das geförderte Wasser zusätzlich mit Phosphor belas-

tet sein. Durch die Einleitung dieses verunreinigten Wassers kann es zu steigenden Phosphor- 

und Schwermetallgehalten im Oberflächengewässer kommen diese können einen direkten Ein-

fluss auf den chemischen Zustand des OWK haben (Konflikt 1) zudem kann die Trübung des Ge-

wässers zunehmen (Konflikt 2). Die stärkere Trübung des Gewässers bedingt eine geringe Licht-

durchlässigkeit, wodurch die Photosyntheseleistung der Algen eingeschränkt und die Sauerstoff-

produktion vermindert wird. Dies hat sowohl Auswirkungen auf den Chemismus des Gewässers 

als auch auf die darin lebenden Organismen. Im eingeleiteten Wasser enthaltener, partikulär ge-

bundener Phosphor kann zu einem verstärkten Algenwachstum und somit zu einer Eutrophierung 

des Gewässers führen, wenn er durch reduktive Bedingungen gelöst wird. Ein ähnliches Verhalten 

zeigen Schwermetalle. Diese sind im Vergleich zum partikulär gebunden Phosphor jedoch persis-

tent und können sich bei Verfügbarkeit in der Nahrungskette anreichern (ANLAGE 18 ANTRAG AUF 

WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1). Da Schwermetalle nur unter bestimmten Bedingun-

gen mobil sind, reichern sie sich in Lebewesen und Pflanzen schnell an. Werden diese nun von 

anderen Lebewesen gefressen, kann eine Anreicherung bis zu unseren Nahrungsmitteln (Fische) 

stattfinden. Dies führt dazu, dass sich eine Belastung mit Schwermetallen so auch auf den Men-

schen auswirken kann. Je nach Höhe der Konzentrationen können Schwermetalle jedoch auch 

dazu führen, dass Lebewesen die Einträge nicht überleben. Dies würde zu einer Verschlechterung 

des ökologischen Zustandes/ Potentials führen. Eine in diesem Zusammenhang gemessene UQN 

ist Quecksilber in Biota.  

Zum anderen können der Chemismus sowie im Wasser lebende Organismen durch die Einleitung 

sauerstoffarmen Grundwassers beeinträchtigt werden (Konflikt 3). Für die vorkommenden Gewäs-

sertypen liegt der Sauerstoffgehalt für einen guten ökologischen Zustand bei 7 mg/l (vgl. Anlage 7 
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OGewV). Die Sauerstoffansprüche der Fischfauna sind artspezifisch, es ist jedoch davon auszu-

gehen, dass die Arten an die Verhältnisse des Gewässertyps angepasst sind. In Abhängigkeit der 

jährlichen und tageszeitlichen Schwankungen sind daher bereits Werte unter 7 mg/l als kritisch für 

einige Fischarten anzusehen. Diese wirken sich in einer Verminderung der Bei einem Sauerstoff-

gehalt unter 6 mg/l sinkt die Lebensqualität der Fische drastisch und ab einem Gehalt < 4 mg/l ist 

ein überleben der im Wasser lebenden Organismen nicht mehr möglich, einem Artverlust durch 

Abwanderung und einer erhöhten Mortalitätsrate aus. (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE 

ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1). 

Des Weiteren könnte die Einleitung von eisenhaltigem Grundwasser in Oberflächengewässer zu 

einer Verockerung der Gewässer führen (Konflikt 4). Dies würde zu einer Reduzierung des Sauer-

stoffgehalts in den Gewässern führen, zudem kann es bei der Oxidation von Fe(II) zu Fe(III) und 

der daraus resultierenden Ausfällung von Eisenocker zu einer Beeinträchtigung der im Gewässer 

lebenden Organismen kommen. Zum einen legt sich der Eisenocker über die Organismen, zum 

anderen kann es z.B. bei Fischen zu pH-Wert Veränderungen an den Kiemen führen. Dies führt 

zur Beeinträchtigung der Sauerstoffaufnahme oder kann Bakterien eine Lebensgrundlage bieten, 

die für Fische und andere Organismen gefährlich werden können. (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WAS-

SERRECHTLICHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1).  

Bei der Einleitung des Baustellenwassers in die Gräben oder Gewässer kann es ferner zu Aufwir-

belungen des Gewässergrundes oder zu Erosionen an den Böschungen kommen. Dies ist beson-

ders bei der Mehde-Aue problematisch, da dies zur Verschlechterung der Gewässerstruktur und 

der Gewässerdynamik führen kann (Konflikt 5). Bei betroffenen Gräben kann es zu einem Trans-

port von Sedimenten in Berichtspflichtige Gewässer führen. Aufgrund der kleinräumigen Eingriffe 

sind Sedimentfahnen dieses Ausmaßes jedoch nicht zu erwarten. 

Eine Beeinträchtigung von Fischen oder Arten des Makrozoobenthos (z. B. die Larve der nach 

FFH-Richtlinie Anhang II/IV geschützten Ophiogomphus cecilia) ist durch den zeitlich begrenzten 

Zufluss von Wasser aus den Wasserhaltungen nicht auszuschließen, wenn dieses mit Nährstoffen, 

Schwermetallen, Eisen und Schwebstoffen belastet ist (siehe hierzu Konflikt 1-5). Um diese Arten-

gruppen ausreichend zu schützen, sind umfangreiche technische Maßnahmen umzusetzen.  

Bei Hochwasser (überflutete Landwirtschaftsflächen, Grabensysteme gefüllt) ist die Aufnahmefä-

higkeit der Gräben und Vorfluter für die Einleitung des Grundwassers nicht mehr gegeben. In die-

sem Fall werden die Wasserhaltungsarbeiten vorübergehend eingestellt, sodass kein Konflikt ent-

steht (ANLAGE 18 WASSERRECHTLICHER ERLAUBNIS KAPITEL 3.1).  

4.4.3 Verunreinigung von Grund- und Oberflächenwasser durch den Einsatz von bau-
spezifischen Stoffen und Betriebsmitteln  

Mit der Verwendung von bauspezifischen Stoffen und Betriebsmitteln besteht das Risiko der Ver-

unreinigung des Grundwassers und der Oberflächengewässer. Bei ordnungsgemäßer Abwicklung 
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des Baustellenbetriebs im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist das Risiko einer Verunrei-

nigung allerdings gering. Sollte es dennoch zu einer Verunreinigung kommen, so sind sofort Ge-

genmaßnahmen, wie das Auskoffern des betroffenen Bodens, vorzunehmen. Somit können Aus-

wirkungen auf den OWK so gering wie möglich gehalten werden (ANLAGE 12.2 UMWELTSTUDIE 

MAßNAHMENBLÄTTER MATERIALBAND KAPITEL 3.2).  

4.4.4 Anderweitige Auswirkungen auf den ökologischen Zustand bzw. das ökologische 
Potential und den chemischen Zustand 

Unterhalb der geplanten Höchstspannungsleitung ist ein 35-65 m breiter Schutzstreifen so zu be-

wirtschaften, dass die Gehölze in ihrer Wuchshöhe beschränkt werden (nach DIN EN 50341 Teil 

1 und 3 in dem jeweiligen Spannfeld). Der neue Trassenverlauf zwischen Elsdorf und Sottrum 

verläuft größtenteils entlang der bestehenden 220-kV-Leitung. Hier besteht bereits ein Schutzstrei-

fen mit Beschränkung des Gehölzaufwuchses. Durch die Trasse werden die Fließgewässer Osen-

horster Bach, Mehde-Aue und Wieste kleinräumig im Bereich der Bestandsleitung gequert. In dem 

Bereich der Querung sind für die Fließgewässer Mehde-Aue und Wieste keine Gehölze vorhan-

den, weshalb hier kein Konflikt besteht. Durch die Vergrößerung des Schutzstreifens kann es am 

Osenhorster Bach im Bereich der Querung zu kleinräumigen Auswirkungen auf bestehende Ge-

hölze kommen. Für den Osenhorster Bach hat der NLWKN zu diesem Zeitpunkt keine Handlungs-

empfehlungen erstellt, weshalb eine etwaige Entnahme von Gehölzen zumindest den Handlungs-

empfehlungen zurzeit nicht widerspricht (ANLAGE 12.2 UMWELTSTUDIE MAßNAHMENBLÄTTER 12 UM-

WELTSTUDIE KAPITEL 4.4).  

4.4.5 Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens 

Durch das geplante Vorhaben kann es zu den in Abschnitt 4.4.1 bis 4.4.4 beschriebenen Konflikten 

kommen. Eine zusammenfassende Darstellung aller möglichen Konflikte ist Tabelle 11 zu entneh-

men. 

Tabelle 11: Zusammenfassung der auftretenden Konflikte. 

Konflikt-Nr. Beschreibung Konfliktpotential 

K1 
Einleitung von verunreinigtem 
Wasser -  
Phosphor- und Schwermetalle 

steigende Phosphor (Eutrophierung des Gewäs-
sers - und Schwermetallgehalte im OWK – Ver-
schlechterung des chemischen Zustandes  sowie 
eine Gefährdung der im Wasser lebenden Orga-
nismen – Verschlechterung des ökologischen Zu-
stands / Potentials 

K2 
Einleitung von verunreinigtem 
Wasser -  
Trübung 

Trübung des OWK und daraus resultierende Ab-
nahme des O2-Gehaltes – Verschlechterung des 
chemischen und ökologischen Zustandes bzw. 
Potentials. Neben den Auswirkungen die der sin-
kende O2 Gehalt auf das ökologische Potential 
hat, hat von diesem Wert losgelöst auch die Trü-
bung des Wassers einen negativen Einfluss auf 
die im Gewässer lebenden Organismen. 
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K3 
Einleitung von sauerstoffarmem 
Grundwasser 

Fallende O2-Gehalte des OWK - Verschlechte-
rung des chemischen und ökologischen Zustan-
des bzw. Potentials  

K4 
Einleitung von eisenhaltigem 
Grundwasser 

Durch Oxidation fallende O2-Gehalte des OWK 
sowie Verockerung durch Ausfällung - Ver-
schlechterung des chemischen und ökologischen 
Zustandes bzw. Potentials Der ausfallende Ei-
senoker legt sich über die im Gewässer lebenden 
Organismen und beeinträchtig eine weitere Ent-
wicklung.  

K5 
Einleitung des Wassers - Aufwirbe-
lungen des Gewässergrundes oder 
Erosionen an den Böschungen 

Verstärkte Trübung und mögliche Mobilisierung 
von festgelegten Schadstoffen durch Aufwirbe-
lung – Verschlechterung des chemischen und 
ökologischen Zustandes bzw. Potentials (sieh K1) 

4.5 Vermeidungsmaßnahmen 

Die vorgenannten Konflikte können indes allesamt durch Vermeidungsmaßnahmen verhindert 

werden, diese gelten sowohl für die direkt betroffenen berichtspflichtigen Wasserkörper als auch 

für die betroffenen kleineren Gewässer, die in berichtspflichtige Wasserkörper münden. 

Um eine Beeinträchtigung der OWK durch Phosphor, Schwermetalle und durch Trübung auszu-

schließen, wird das geförderte Grundwasser bzw. Baugrubenwasser zu Beginn der Wasserhaltung 

über einen Strohfilter oder Sandfilter (Körnung z. B. 2 – 32 mm) in ein Absatzbecken eingeleitet 

(Maßnahme 1). Die Schwebfrachten können so erheblich reduziert und eine Beeinträchtigung des 

OWK durch mit Phosphor und Schwermetallen belastetes Sediment oder durch Trübung verhin-

dert werden.  

Um eine Beeinträchtigung der OWK durch die Einleitung von sauerstoffarmem Grundwasser zu 

vermeiden, ist eine Analyse des geförderten Grundwassers vor der Einleitung durchzuführen. In 

Abhängigkeit von tageszeitlichen und saisonalen Schwankungen wird gemäß Anlage 7 OGewV 

ein Sauerstoffgehalt von 7 mg/l für den guten ökologischen Zustand festgeschrieben. Seitens der 

Unteren Wasserbehörde Rotenburg (Wümme) wurde ein Mindestgehalt an Sauerstoffgehalt von 

mindestens 4 mg/l des einzuleitenden Grundwassers in die Gewässer vorgegeben (ANLAGE 18 

ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1; ANLAGE 12.2 UMWELTSTUDIE MAßNAH-

MENBLÄTTER). Liegen die Sauerstoffgehalte darunter, ist eine Anreicherung des Grundwassers mit 

Sauerstoff vorzunehmen. Dies kann z.B. in einem Absetzbecken erfolgen (Maßnahme 2). 

Neben dem Sauerstoffgehalt des geförderten Wassers muss auch der Eisengehalt überprüft wer-

den. Für diesen wurde ebenfalls ein Grenzwert seitens der Unteren Wasserbehörde Rotenburg 

(Wümme) vorgegeben. Demnach liegt der Grenzwert für den Gesamt-Eisengehalt (Feges) des ge-

förderten Wassers bei 1 mg/l. Überschreitet das geförderte Grundwasser diesen Grenzwert, muss 

eine Enteisenung vorgenommen werden (Maßnahme 3). So kann der Eisengehalt auf das notwen-

dige Maß reduziert werden (ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS KAPITEL 3.3.1; 

ANLAGE 12.2 UMWELTSTUDIE MAßNAHMENBLÄTTER).  
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Um einleitbedingte Erosion an den Böschungen und Aufwirbelungen im Gewässer zu unterbinden, 

ist ein Geogitter und/ oder eine mind. 4 mm dicke PE-Folie am Gewässer- / Grabenkopf und über 

die Böschung und Sohle im gesamten Gewässersohlbereich auf einer Länge von ca. 5 m auszu-

legen und mit Steinen zu beschweren (Maßnahme 4).  

Die Maßnahmen sind in Tabelle 12 noch einmal zusammengefasst. Sie werden im Landschafts-

pflegerischen Begleitplan für den Planfeststellungsabschnitt 3 Elsdorf – Sottrum aufgeführt (vgl. 

Maßnahmenblatt V2 „Vermeidung der Beeinträchtigungen von Grund- und Oberflächenwasser 

durch den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Einleitung von Grundwasser“, ANLAGE 

12.2 UMWELTSTUDIE MAßNAHMENBLÄTTER MATERIALBAND KAPITEL 3.2). 

Tabelle 12: Zusammenfassung aller Vermeidungsmaßnahmen. 

Maßnahmen-
Nr. 

Beschreibung Maßnahme 
vermiedener  

Konflikt 

M1 
Einleitung des verunreinigten Grund- und Grubenwassers in ein 
Absetzbecken mit einem Stroh- oder Sandfilter (Körnung z. B. 2–
32 mm). 

K1, K2 

M2 
Bei O2-Gehalt < 4 mg/l Anreicherung des Grundwassers mit Sau-
erstoff (z.B. in einem Absetzbecken). 

K3 

M3 
Bei Feges >1 mg/l Enteisenung des Grundwassers (z.B. durch eine 
mobile Enteisenungsanlage). 

K4 

M4 
Auslegen von Geogitter und/ oder eine mind. 4 mm dicke PE-Folie 
am Gewässer- / Grabenkopf und über die Böschung und Sohle im 
gesamten Gewässersohlbereich auf einer Länge von ca. 5 m. 

K5 

4.6 Bewertung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen  

Werden alle im Kapitel 4.5 genannten Maßnahmen umgesetzt, können Veränderungen der Quali-

tätskomponenten der berührten OWK durch das Vorhaben von vornherein ausgeschlossen wer-

den. Auch eine Verschlechterung einzelner Qualitätskomponenten oder des Gesamtzustands bzw. 

-potentials ist damit ausgeschlossen. Das Vorhaben ist daher mit dem Verschlechterungsverbot 

vereinbar.  

Daneben hat das Vorhaben aufgrund der kurzzeitigen Eingriffe keinen Einfluss auf die in Abschnitt 

4.3 genannten Maßnahmen, die zur Zielerreichung (guter ökologischer Zustand / gutes ökologi-

sches Potential) vorgeschlagen wurden. Auch das Verbesserungsgebot ist damit eingehalten. 

Das geplante Vorhaben ist somit mit den für OWK geltenden Bewirtschaftungszielen vereinbar. 

4.7 Berücksichtigung kumulativer Wirkungen 

Nach Angaben der Unteren Wasserbehörde Rotenburg (Wümme) sind keine weiteren Vorhaben 

mit potentiellen Auswirkungen auf die OWK im näheren Umfeld bekannt, sodass es zu keinen 

kumulativen Wirkungen mit anderen Vorhaben kommt, die in Summe ggf. einen Einfluss auf die 

Bewirtschaftungsziele der OWK haben könnten (AMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND STRAßENBAU 
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LANDKREIS ROTENBURG (WÜMME) 2018). Somit können kumulative Wirkungen ausgeschlossen 

werden. 

4.8 Fazit 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das geplante Vorhaben dem für OWK geltenden Ver-

schlechterungsverbot und Verbesserungsgebot genügt.  

 

5 VORHABENSAUSWIRKUNGEN AUF DIE GRUNDWASSERKÖRPER 

5.1 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben berührten Grundwasser-

körper  

Durch das Vorhaben werden die in Tabelle 13 aufgeführten GWK betroffen sein. Die räumliche 

Lage des Vorhabens und der GWK ist in dem Lageplan im Anhang (Plan 2) dargestellt. 

Tabelle 13: Vom Vorhaben betroffene Grundwasserkörper (MU-KARTENSERVER 2018). 

GWK-Name 
GWK-Nummer 

Flussgebiet Koordinierungsraum 
Flächengröße 

[m²] 

Oste Lockergestein links 
DE_GB_DENI_NI11_7 

Elbe (5000) Tideelbe (5900) 821.857.252 

Wümme Lockergestein rechts 
DE_GB_DENI_4_2508 

Weser (4000) Tide-Weser (4900) 1.135.985.674 

Die Neubau-Masten Nr. 1094 bis 1116 und die rückzubauenden Masten Nr. 116 bis 144 liegen im 

Bereich des GWK Oste Lockergestein links. Die Neubau-Masten Nr. 1117 bis 1145 werden im 

GWK Wümme Lockergestein rechts errichtet. In diesem GWK liegen die rückzubauenden Masten 

Nr. 145 bis Nr. 173. 

In Tabelle 14 ist der mengenmäßige Zustand der vom Vorhaben betroffenen GWK dargestellt (Da-

tengrundlage: MU-KARTENSERVER 2018). 

Tabelle 14: Mengenmäßiger Zustand der betroffenen GWK (MU-KARTENSERVER 2018). 

GWK-Name 
GWK-Nummer 

Mengenmäßiger Zustand 

Oste Lockergestein links 
DE_GB_DENI_NI11_7 

gut 

Wümme Lockergestein rechts 
DE_GB_DENI_4_2508 

gut 

In Tabelle 15 ist der chemischen Zustand insgesamt und der chemische Zustand in Bezug auf 

Nitrat, Pestizide und Sonstige der vom Vorhaben betroffenen GWK dargestellt (Datengrundlage: 

MU-Kartenserver 2018). 
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Tabelle 15: Chemischer Zustand der betroffenen GWK (MU-KARTENSERVER 2018).  

GWK-Name 
GWK-Nummer 

Chemischer Zustand 

gesamt Nitrat Pestizide 
Sonstige 

(Schadstoffe) 

Oste Lockergestein links 
DE_GB_DENI_NI11_7 

schlecht schlecht gut 
schlecht  

(Cadmium) 

Wümme Lockergestein rechts 
DE_GB_DENI_4_2508 

schlecht schlecht gut gut 

5.2 Bewirtschaftungsziele und in der Bewirtschaftungsplanung vorgesehene Ver-

besserungsmaßnahmen 

Das Grundwasser ist nach Art. 4 Abs. 1 b) WRRL, § 47 WHG so zu bewirtschaften, dass 

 eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird, 

 alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf 

Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden, 

 ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. 

Zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwi-

schen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung. 

Der chemische Zustand der betrachteten Grundwasserkörper wurde aufgrund landwirtschaftlicher 

Belastung als schlecht eingestuft. Zusätzlich ist der GWK Oste Lockergestein links mit Cadmium 

belastet. Der mengenmäßige Zustand wurde als gut eingestuft. Zur Erreichung des guten chemi-

schen Zustands wurden im Bewirtschaftungsplan Fristverlängerungen vorgesehen, die vermutlich 

auch im dritten Bewirtschaftungszyklus fortgeführt werden. 

Im Maßnahmenprogramm sind für den GWK Oste Lockergestein links Maßnahmen zur Reduzie-

rung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft (Nr. 41) und Maßnahmen 

zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten 

(Nr. 43) vorgesehen.  

Zusätzlich sind Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen (Nr. 99) erfor-

derlich.  

Auch für den GWK Wümme Lockergestein rechts sind Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstof-

feinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft (Nr. 41) und Maßnahmen zur Reduzierung 

der Nährstoffeinträge durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten (Nr. 43) vorgese-

hen.  

5.3 Darstellung der vorhabenbedingten Auswirkungen 

Folgende mögliche Auswirkungen auf die Grundwasserkörper sind zu berücksichtigen. Dabei sind 

baubedingte und betriebsbedingte Auswirkungen zu unterscheiden. 
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Baubedingte Auswirkungen:  

 Veränderung des Grundwasserkörpers und der Deckschicht durch Gründungsmaßnahmen 

an den Maststandorten; 

 Veränderungen des Grundwasserhaushalts durch Wasserhaltungsmaßnahmen an den 

Maststandorten; 

 Verunreinigung von Grundwasser durch den Einsatz von bauspezifischen Stoffen und Be-

triebsmitteln, Trübungen durch Gründungsmaßnahmen;  

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

 Verlust von Versickerungsfläche, Bodenversiegelung durch Fundamente; 

 Beeinflussung der Grundwasserneubildung durch Waldinanspruchnahme im Schutzstrei-

fen der Freileitung; 

 Freigabe von Versickerungsfläche / Entsiegelung des Bodens bei Rückbau von nicht stand-

ortgleichen Masten. 

Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens mit Blick auf den chemischen und men-

genmäßigen Zustand der betroffenen GWK näher erläutert und bewertet. 

5.3.1 Veränderung des Grundwasserkörpers und der Deckschicht durch Gründungs-
maßnahmen an den Maststandorten 

Die Gründungsmaßnahmen an den Maststandorten können grundsätzlich für den chemischen und 

mengenmäßigen Zustand des GWK relevant sein, da es beim Abtrag der schützenden Deck-

schichten zum beschleunigten Eintrag von Trüb- und Schadstoffen ins Grundwasser kommen 

kann. 

Die bauzeitlichen Einwirkungen auf die Grundwasserdeckschichten (z. B. das Entfernen oder Ver-

ringern der Grundwasserüberdeckung) sind nur kurzzeitig. Bezüglich des Umgangs mit wasserge-

fährdenden Stoffen während der Bauphase ist sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriften 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen eingehalten werden. Werden durch Unfälle oder 

unsachgemäßen Umgang Stoffe freigesetzt, werden Sofortmaßnahmen zur Beseitigung der ent-

standenen Bodenkontaminationen getroffen (z. B. Auskofferung), um so ein Eindringen der Schad-

stoffe in Gewässer und in das Grundwasser zu verhindern. Beim Wiedereinbau des Bodens wer-

den die Grundwasserdeckschichten entsprechend ihrem ursprünglichen Schichtaufbau wiederher-

gestellt. Die Gründungskörper selber sind wasserundurchlässig und entsprechen damit funktional 

einer schützenden Deckschicht. 

Sowohl die Fundamente einer Flach- als auch einer Tiefgründung bewirken eine lokale Quer-

schnittsverringerung des Porengrundwasserleiters. Da dies jedoch räumlich begrenzt ist, ist nur 

mit vernachlässigbar kleinen Störungen des Grundwasserregimes in Bauwerksnähe zu rechnen. 
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Bei den Maststandorten ist auf Grund ihrer im Verhältnis zum GWK geringen Dimensionen (Bau-

grube Flachgründung 15 m x 15 m) davon auszugehen, dass der Fließquerschnitt der oberflächen-

nahen Grundwasserleiter nicht maßgeblich verändert wird. Das geplante Vorhaben stellt für den 

Grundwasserstrom kein großes Hindernis dar und kann umströmt werden. 

Anlagebedingte Veränderungen des Grundwasserleiters und der Grundwasserdeckschichten 

durch das Vorhaben können somit ausgeschlossen werden. Damit ist auch auszuschließen, dass 

es durch Veränderungen des Grundwasserleiters und der Grundwasserüberdeckung zu Verände-

rungen des mengenmäßigen oder des chemischen Zustands der berührten Grundwasserkörper 

kommt. Durch die Verwendung von umweltverträglichen Materiealien bei der Erstellung der Fun-

damente ist eine Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit aufgrund verwendeter Materialien 

auszuschließen. 

5.3.2 Veränderungen des Grundwasserhaushalts durch Wasserhaltungsmaßnahmen an 
den Maststandorten 

Der § 4 GrwV befasst sich mit der Einstufung des mengenmäßigen Grundwasserzustands wie 

folgt: 

(1) Die zuständige Behörde stuft den mengenmäßigen Grundwasserzustand als gut oder schlecht 

ein. 

(2) Der mengenmäßige Grundwasserzustand ist gut, wenn  

1. die Entwicklung der Grundwasserstände oder Quellschüttungen zeigt, dass die langfristige 

mittlere jährliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht über-

steigt und 

2. durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des Grundwasserstandes zukünftig 

nicht dazu führen, dass  

a) die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes für 

die Oberflächengewässer, die mit dem Grundwasserkörper in hydraulischer Verbin-

dung stehen, verfehlt werden, 

b) sich der Zustand dieser Oberflächengewässer im Sinne von § 3 Nummer 8 des 

Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert, 

c) Landökosysteme, die direkt vom Grundwasserkörper abhängig sind, signifikant ge-

schädigt werden und 

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-

folge räumlich und zeitlich begrenzter Änderungen der Grundwasserfließrichtung 

nachteilig verändert wird. 

Diese Kriterien der GrwV und die Maßgaben des MU-Erlasses zur mengenmäßigen Bewirtschaf-

tung des Grundwassers vom 29.05.2015 sind die Grundlage der Beurteilung des mengenmäßigen 
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Zustands der GWK bzw. der Veränderungen durch das geplante Vorhaben. wurden der ergänzen-

den Beurteilung zu Grunde gelegt. Nachfolgend wird eine aktualisierte Fassung des Kapitels 5.3.2 

der Anlage 19 vorgelegt, die die Beurteilung nach den Vorgaben der GrwV und des MU-Erlasses 

enthält. Es erwachsen daraus keine ergänzenden planfestzustellenden Maßnahmen. 

Zur Trockenhaltung der Baugruben während der Bauphase wird an den Maststandorten in Abhän-

gigkeit von den anzutreffenden Grundwasserverhältnissen eine temporäre Grundwasserabsen-

kung erforderlich. Sämtliche potentiell grundwasserbeeinflussten Maststandorte, bei denen eine 

temporäre Grundwasserabsenkung erforderlich werden kann, sind in der Anlage 18 (ANLAGE 18 

ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS ) und im Anhang - Tabelle 21 bis Tabelle 24 aufgelis-

tet. 

Die bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen sind allerdings nur kurzzeitig (ca. 4 Wochen für Neu-

bau und ca. 2 Wochen für Rückbau) und kleinräumig (Reichweiten zwischen 21 m und 127 m). 

Zudem werden die Grundwasserabsenkungen nicht gleichzeitig auf der gesamten Trasse laufen, 

sondern sie werden nacheinander je Baufortschritt, Bedarf und Baulos betrieben (siehe auch un-

tenstehende Ausführungen). Diese Reichweiten sind im Vergleich zu den gesamten GWK sehr 

klein. Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden die Wasserhaltungsmaßnahmen eingestellt, 

sodass sich die ursprünglichen Grundwasserverhältnisse zeitnah wiedereinstellen werden.  

Weiter ist die zeitliche Verteilung der beantragten Entnahmen wie folgt zu berücksichtigen: Die 

Gesamtbauzeit dieses Leitungsabschnittes wird auf ca. 9 bis 18 Monate geschätzt. Die Trasse 

wird in wahrscheinlich 2 Baulose unterteilt. Ein Baulos umfasst ca. 25 Masten. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass je Baulos ca. 2 - 3 Masten gleichzeitig errichtet werden. Im ungüns-

tigsten Fall werden 4 bis 6 Maste innerhalb eines GWK gleichzeitig errichtet. Die in diesem Fall 

gleichzeitig gehobenen Grundwässer werden im Vergleich zur Gesamtentnahmemenge (siehe Ta-

belle 1) mengenmäßig keine Zustandsänderung der betreffenden GWK herbeiführen.  

Die Anforderungen an den guten mengenmäßigen Zustand i.S.v. § 4 Grundwasserverordnung 

(GrwV) werden durch das Vorhaben nicht tangiert. Die Grundwasserhaltung übersteigt das nutz-

bare Dargebot zunächst nicht i.S.d. § 4 Abs. 1 Nr. 1 GrwV. Nach den Vorbemessungen zur Was-

serhaltung werden die in Tabelle 16 aufgeführten Grundwasserentnahmemengen je GWK bean-

tragt. Dabei ist davon auszugehen, dass sich die Grundwasserentnahmen auf 9 bis 18 Monate (im 

Mittel 12 Monate = 1 Jahr) verteilen. Diese Mengen sind in der Tabelle 16 den nach dem Runder-

lass des Umweltministeriums zur mengenmäßigen Bewirtschaftung des Grundwassers vom 

29.05.2015 maßgeblichen nutzbaren Dargebotsreserven (= nutzbares Dargebot abzüglich der ge-

nehmigten Entnahmemengen) der jeweiligen Grundwasserkörper gegenübergestellt. Die nutzba-

ren Dargebotsreserven wurden der Tabelle in Anlage 2 des Erlasses zur mengenmäßigen Bewirt-

schaftung des Grundwassers entnommen. 
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Danach liegt der Anteil der beantragten Entnahmemengen bezogen auf die nutzbaren Dargebots-

reserven in einem Jahr zwischen 5,83 % und 5,87 %. Das nutzbare Grundwasserdargebot wird 

durch die beantragten Entnahmemengen mithin nicht überschritten. Zu berücksichtigen ist außer-

dem die kurze Dauer der Wasserentnahme sowie die lokal vorgesehene Versickerung des Grund-

wassers auf angrenzenden Flächen. Für die GWK ergibt sich durch die Wiederversickerungen eine 

Reduzierung des Defizites an der nutzbaren Dargebotsreserve. Der Anteil der Entnahmemengen 

bezogen auf die nutzbaren Dargebotsreserven liegt unter Berücksichtigung der Wiederversicke-

rung in einem Jahr zwischen 4,13 % und 4,63 %. Die Berechnungen wurden auf Basis der vorhan-

denen Baugrunderkundungen der Altmasten der Leitungen LH-14-2142 und LH-14-3100 vorge-

nommen. Diese sind in Anlage 18 Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen. Eine Zuordnung 

der berechneten Entnahmemengen zu den Grundwasserkörpern und eine Massenbilanzierung 

sind im Anhang in den Tabellen 25 bis 29 beigefügt.  

Tabelle 16: Beantragte Grundwasser-Entnahmemengen aus GWK (aus ANLAGE 18 ANTRAG AUF WAS-

SERRECHTLICHE ERLAUBNIS ) 

GWK-Name 
GWK-Nummer 

Beantragte 
Entnahme-

menge 

Wiederversi-
ckerung 

Entnahme-
menge abzüg-
lich Wieder-

versickerung 

nutzbare Dar-
gebotsre-

serve nach 
Anl. 2, MU-Er-

lass 
29.05.2015 

Anteil der be-
antragten 

Entnahme-
mengen an 

der nutzbaren 
Dargebotsre-

serve 

 [m³] [m³] [m³] [m³/a] [%] 

Oste Lockergestein 
links 
DE_GB_DENI_NI1
1_7 

~ 695.000 202.245 492.755 11.930.000 5,83 

(4,13) 

Wümme Lockerge-
stein rechts 
DE_GB_DENI_4_2
508 

~ 1.004.000 212.406 791.594 17.110.000 5,87 

(4,63) 

GWK-Name 
GWK-Nummer 

Beantragte Entnah-
memenge 

Grundwasserneubil-
dung nach MU 2015a 

Anteil der beantrag-
ten Entnahmemen-

gen 

 [m³] [m³/a] [%] 

Oste Lockergestein links 
DE_GB_DENI_NI11_7 

~ 695.000 125.005.816 0,00556 

Wümme Lockergestein rechts 
DE_GB_DENI_4_2508 

~ 1.004.000 159.109.858 0,00631 

Angaben in Klammern unter Berücksichtigung der Wiederversickerungsmengen 

Insgesamt kommt es in Bezug auf die reinen Entnahmemengen während der Bauzeit zu keiner 

Verschlechterung des mengenmäßigen Zustandes der GWK innerhalb eines Jahres. Dies gilt erst 

recht, wenn man auch die hohe Grundwasserneubildung der GWK’s nach MU 2015b berücksich-

tigt: 

 Oste Lockergestein links:  125.005.816 m³/a 
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 Wümme Lockergestein rechts: 159.109.858 m³/a. 

Auch die weiteren in § 4 Abs. 2, Satz 2 GrwV genannten Anforderungen an den guten mengen-

mäßigen Zustand werden durch die Baumaßnahme nicht tangiert.  

Der Einfluss auf Oberflächengewässer, die mit den Grundwasserkörpern in hydraulischer Verbin-

dung stehen, ist in Kap. 4.4.2 dieser Anlage dargelegt. Danach sind die kurzzeitigen, lokal be-

grenzten Änderungen des Grundwasserstandes nicht geeignet, um nach § 4, Abs. 2, Nr. 2a und b 

GrwV 

 die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG für die Oberflächengewässer, die mit dem 

Grundwasserkörper in hydraulischer Verbindung stehen, zu verfehlen, 

 zu bewirken, dass sich der Zustand dieser Gewässer im Sinne von § 3 Nr. 8 WHG signifi-

kant verschlechtert. 

Die Auswirkung durch temporäre Grundwasserabsenkung auf Landökosysteme und Biotope, die 

direkt vom Grundwasserkörper abhängig sind, wurde untersucht und bewertet (siehe Anlage 12, 

Kap. 6.2.7.4 – Konfliktanalyse Schutzgut Pflanzen). Im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen 

Wälder (Eichen-Mischwald feuchter Sandböden, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen 

und Pfeifengras-Birken- und Kiefern-Moorwald), Biotope der Sümpfe, Hoch- und Niedermoore 

(Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte, Rohrglanzgras-Landröhricht, Wollgras-Torf-

moos-Schwingrasen) sowie Grünland (sonstiger Flutrasen), (vgl. auch Tabelle 30 der Umweltstu-

die). Für diese Biotoptypen besteht grundsätzlich ein Risiko, dass baubedingte Trockenheitsschä-

den an der Vegetation auftreten. Betroffen sind im Schwerpunkt Biotoptypen im Bereich des „Wei-

ßen Moores“ (vgl. auch Karte 11 der Umweltstudie). Zur Vermeidung von Schäden werden Maß-

nahmen zur Stabilisierung des oberflächennahen Grundwasserhaushalts für die Zeit der Bau-

phase durchgeführt. Nach Maßgabe der ökologischen Baubegleitung wird das aus der Wasserhal-

tung an den Baugruben geförderte Grundwasser ganz oder teilweise in den empfindlichen Berei-

chen verrieselt. (vgl. Maßnahmentyp V 12 in Umweltstudie Anlage 12, Anhang 12.2 Maßnahmen-

blätter). Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Lebensräume können damit vermieden 

werden.  

Auch ein Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen, der das Grundwasser i.S.d. § 4 

Abs. 2 Nr. 2d GrwV infolge einer begrenzten Änderung der Grundwasserfleißrichtung nachteilig 

verändert, kann ausgeschlossen werden. Die Grundwasserabsenkung für die Masten wird ober-

flächennah bis max. 3,5 m Tiefe unter Geländeoberfläche erforderlich. Dafür werden Brunnen bis 

< 10 m unter Geländeoberfläche hergestellt. Eine Versalzung des Unteren Teiles der Grundwas-

serleiter ist nach NIBIS-Kartenserver im Untersuchungsraum ab ca. nördlich der Querung der BAB 

A1 in beiden GWK‘s bekannt. Die Mächtigkeiten der oberen Grundwasseraquifere liegt in diesen 

Bereichen überwiegend zwischen >25 bis 200 m. Aufgrund der Mächtigkeit und da die Versalzung 

im unteren Drittel des Grundwassers vorliegt, sind die geplanten Grundwasserabsenkungen auf 
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den oberen 10 m nicht dazu geeignet, einen Aufstieg von versalzenem Grundwasser herbeizufüh-

ren. 

Nach den Vorbemessungen zur Wasserhaltung werden die in Tabelle 16 aufgeführten Grundwas-

serentnahmemengen beantragt. Diese Mengen wurden der Grundwasserneubildung der jeweili-

gen GWK gegenübergestellt.  

Danach liegt die kurzzeitige Beeinflussung des mengenmäßigen Zustands der GWK zwischen 

0,00556 und 0,00631 %. Derartige Beeinflussungen sind vernachlässigbar. Sie tangieren die in 

§ 4 Abs. 2 GrwV genannten Anforderungen an den guten mengenmäßigen Zustand nicht.  

5.3.3 Verunreinigung von Grundwasser durch den Einsatz von bauspezifischen Stoffen 
und Betriebsmitteln sowie Trübungen durch Gründungsmaßnahmen 

Es werden prinzipiell keine Stoffe eingesetzt, die den chemischen Zustand der GWK verschlech-

tern. Bei sachgemäßem Umgang mit bauspezifischen Stoffen werden keine Gefährdungen der 

GWK eintreten, die den chemischen Zustand der GWK verschlechtern. Die Maste werden mittels 

Stahlrammrohren, Ortbetonpfählen und Plattengründungen aus Beton gegründet. Diese Grün-

dungselemente und die dabei verwendeten Baustoffe sind für das Grundwasser ungefährlich. Bei 

der Herstellung von Ortbetonpfählen unter Wasser werden spezielle Rezepturen verwendet, die 

ein schnelles Abbinden unter Wasser gewährleisten und eine Vermischung mit dem Grundwasser 

auf ein geringes unvermeidliches Maß begrenzen. Stahlrohre sind für das Grundwasser ebenfalls 

ungefährlich. Die Herstellung der Flachgründungen (Platte) erfolgt in einer trockenen Baugrube 

oberhalb des Grundwassers. Nach Abschalten der Wasserhaltung sind die Betonfundamente kom-

plett ausgehärtet und für das Grundwasser ungefährlich.  

Außerdem werden alle Regeln und Vorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

eingehalten. Werden dennoch durch Unfälle oder unsachgemäßen Umgang wasser- oder umwelt-

gefährdende Stoffe freigesetzt, werden sofortige angemessene Maßnahmen zur Beseitigung der 

ggf. entstehenden Kontaminationen getroffen, um das Eindringen der Schadstoffe in die GWK zu 

verhindern (siehe auch Kap. 5.3.1). Bei ordnungsgemäßem Umgang mit den Baustoffen und unter 

Einhaltung der Regeln und Vorschriften ist eine Veränderung des chemischen Zustandes der GWK 

nicht zu erwarten.  

5.3.4 Verlust von Versickerungsfläche, Bodenversiegelung durch Fundamente 

Anlagenbedingte Auswirkungen auf das Grundwasser sind mit den im Boden verbleibenden Fun-

damenten (Ramm- oder Plattenfundamente) zu verzeichnen.  

Die eingesetzten Tiefgründungen (Rammfundamente) führen zu keinen nachteiligen Auswirkun-

gen auf die Grundwasserneubildung und somit das Grundwasserdargebot. Zum einen ist die Quer-

schnittsfläche sehr gering und zum anderen kann das Regenwasser seitlich ablaufen und neben 
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dem Pfahl versickert. Auch die Grundwasserströmungen werden nur minimal beeinflusst. Die 

Gründungskörper können allseitig umströmt werden. 

Auch bei der Gründung von Flachgründungen (Plattenfundamente) kann das Niederschlagswas-

ser von den Fundamenten ablaufen und seitlich versickern. Verringerungen der Grundwasserneu-

bildung durch die Versiegelungs-Wirkung der Plattenfundamente (max. 15 m x 15 m) können ver-

nachlässigt werden, da die Fundamentflächen im Vergleich zum gesamten Grundwasserkörper 

verschwindend gering sind. Zum Teil liegen die Flachgründungen auch oberhalb des dauerhaften 

Grundwasserspiegels und tangieren diesen dann nicht. Die Fundamente tangieren auch Grund-

wasserströmung nicht.  

5.3.5 Beeinflussung der Grundwasserneubildung durch Waldinanspruchnahme im 
Schutzstreifen der Freileitung 

Auswirkungen auf die Grundwasserhaltefähigkeit und -neubildung infolge erforderlicher Schneisen 

in Waldgebieten können ebenfalls ausgeschlossen werden, da der Neubau der 380-kV-Leitung 

nahezu parallel der bestehenden 220-kV-Leitung erfolgt und somit keine weiträumigen Rodungen 

von Wäldern erforderlich werden. Lediglich wenige kleinflächige Eingriffe durch Endwuchshöhen-

beschränkungen und Erweiterungen des Schutzstreifens sind erforderlich. Auswirkungen auf den 

mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkörper sind damit nicht verbunden. 

5.3.6 Freigabe von Versickerungsfläche 

Beim Rückbau von nicht standortgleichen Masten werden die Bestandsgründungen bis ca. 1,4 m 

unter GOF abgetragen. Eine anschließende Rekultivierung (Begrünung / Aufforstung) wird erfol-

gen. Aus dem Rückbau ergeben sich weder mengenmäßige noch chemische Veränderungen des 

Zustands der GWK. Durch die Entsiegelung der Stufen- und Pfahlfundamente wird eine durchgän-

gige Versickerungsfähigkeit in den oberen Bodenschichten realisiert. 

5.4 Bewertung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen  

Das geplante Vorhaben ist nicht geeignet, eine Verschlechterung des mengenmäßigen oder che-

mischen Zustands der berührten GWK hervorzurufen. Das für GWK geltende Verschlechterungs-

verbot wird durch das Vorhaben damit nicht tangiert.  

Das Vorhaben gefährdet zudem nicht das Erreichen eines guten chemischen Zustands der be-

troffenen GWK. Es hat aufgrund der kurzzeitigen Eingriffe keinen Einfluss auf die in der Bewirt-

schaftungsplanung vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung des guten chemischen Zustands  

Auch das Gebot der Trendumkehr wird durch das Vorhaben nicht tangiert. Dieses besagt, dass 

Stoffe, die als „gefährdet“ eingestuft werden, in regelmäßigen Abständen überwacht werden. Ziel 

ist es, dafür zu sorgen, dass die Konzentration dieser Stoffe in den GWK nicht weiter ansteigt 



Fachbeitrag WRRL 

Planungsgemeinschaft LaReG / Dr. Spang GmbH   35 

(Gebot der Trendumkehr) sondern dass diese Konzentrationen sinken. Da durch die Maßnahmen 

kein Eintrag von Stoffen zu befürchten ist. Wird das Gebot der Trendumkehr nicht tangiert.   

Das geplante Vorhaben ist somit mit den für GWK geltenden Bewirtschaftungszielen vereinbar. 

5.5 Berücksichtigung kumulativer Wirkungen  

Nach Angaben der Unteren Wasserbehörde Rotenburg (Wümme) sind zum gegenwärtigen Zeit-

punkt keine Vorhaben und Maßnahmen angezeigt, die zusätzlich zum geplanten Vorhaben aus-

geführt und daher berücksichtigt werden müssen (vgl. auch Kap. 4.7). Eine Betrachtung möglicher 

kumulativer Wirkungen mit anderen Vorhaben ist daher nicht erforderlich. 

5.6 Fazit 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das geplante Vorhaben dem für GWK geltenden Ver-

schlechterungsverbot und Verbesserungsgebot genügt. Auch das Gebot der Trendumkehr wird 

durch das Vorhaben nicht tangiert. 

6 AUSNAHMEN VON DEN BEWIRTSCHAFTUNGSZIELEN 

6.1 Erfordernis von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 

Da das Vorhaben in keinem Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen der betroffenen OWK und 

GWK steht, ist keine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen erforderlich. Eine Prüfung nach 

Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 2 WHG findet somit nicht statt. 
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Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327/1, 22.12.2000).  

 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserpolitik&action=edit&redlink=1
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Tabelle 17: Durch die Wasserhaltung des Neubaus betroffene Wasserkörper je Maststandort 
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS, verändert). 

Mast 
Einleitstelle der  
Bauwasserhaltung 

Gemarkung Flur Flurstück 

Wasserkörper 

Bau-
Nr.  

Name Nummer 

1094 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 25/1 
Oste (Ramme-Bre-
mervörde) 

30002 

1095 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 79/4 Osenhorster Bach 30073 

1096 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 123/1 Osenhorster Bach 30073 

1097 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 116/1 Osenhorster Bach 30073 

1098 Graben Wistedt 2 24/3 Osenhorster Bach 30073 

1099 Versickerung im Feld Wistedt 2 28 Osenhorster Bach 30073 

1100 Graben Wistedt 2 95/2 Osenhorster Bach 30073 

1101 keine Wasserhaltung 

1102 keine Wasserhaltung 

1103 keine Wasserhaltung 

1104 Alte Beeke Wistedt 3 26/2 Mehde-Aue 30071 

1105 

keine Wasserhaltung 
Wistedt 
Mehde-Aue 
30071 

1106 Graben Wistedt 4 96 Mehde-Aue 30071 

1107 Graben Wistedt 4 96 Mehde-Aue 30071 

1108 Versickerung im Feld Wistedt 4 7/4 
Mehde-Aue*Osenhorster 

Bach 
3007330071 

1109 Mehde-Aue Wistedt 4 45/3 Mehde-Aue 30071 

1110 Graben Gyhum 1 82/1;105/1 Mehde-Aue 30071 

1111 Graben Gyhum 1 82/1; 105/1 Mehde-Aue 30071 

1112 keine Wasserhaltung 

1113 keine Wasserhaltung 

1114 Graben Gyhum 4 42/1 Mehde-Aue 30071 

1115 Graben Gyhum 4 45/2 Mehde-Aue 30071 

1116 Graben Bockel 2 43/1 Mehde-Aue 30071 

1117 Graben Bockel 2 37/1 Wieste 24039 

1118 Graben Bockel 2 38/7 Wieste 24039 

1119 Graben Bockel 1 144/6 Wieste 24039 

1120 Graben G Nartum 25 50 Wieste 24039 

1121 Graben H Nartum 25 9 Wieste 24039 

1122 Graben Nartum 25 32 Wieste 24039 

1123 Versickerung im Feld Nartum 26 28 Wieste 24039 

1124 
tlw. Versickerung in Wiese/ tlw. 
Versickerung im Feld 

Nartum 26 39 Wieste 24039 

1125 Graben Nartum 27 11 Wieste 24039 

1126 Graben Nartum 27 46 Wieste 24039 

1127 Clündersbeek Horstedt 8 46 Wieste 24039 

1128 Graben Horstedt 7 2/3 Wieste 24039 

1129 Ellerbruchbach Horstedt 7 43/16 Wieste 24039 

1130 Ellerbruchbach Horstedt 7 30/2 Wieste 24039 
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1131 Ellerbruchbach Horstedt 7 33/9 Wieste 24039 

1132 Ellerbruchbach Horstedt 4 37/1 Wieste 24039 

1133 Ellerbruchbach Horstedt 4 49/3 Wieste 24039 

1134 Bittstedter Graben Taaken 3 43/5 Wieste 24039 

1135 Versickerung im Feld Schleeßel 2 122/1 Wieste 24039 

1136 Versickerung im Feld Schleeßel 2 114/6 Wieste 24039 

1137 Versickerung im Feld Schleeßel 2 110/2 Wieste 24039 

1138 Jeerbruchgraben Schleeßel 2 146/3 Wieste 24039 

1139 Graben Sottrum 9 10/6 Wieste 24039 

1140 Sottrumer Graben Sottrum 9 9 Wieste Unterlauf 24078 

1141 Graben Sottrum 9 11/3 Wieste Unterlauf 24078 

1142 Riegegraben Sottrum 9 48/1 Reithbach 24035 

1143 Riegegraben Sottrum 9 49/1 Reithbach 24035 

1144 Versickerung im Feld Hassendorf 1 165, 164 Reithbach 24035 

1145 Versickerung im Feld Hassendorf 2 8/5 Reithbach 24035 

999 keine Wasserhaltung 

*: Maststandort im Wasserköper 30073, Wasserhaltung im 30071 

Tabelle 18: Durch die Wasserhaltung des Rückbaus betroffene Wasserkörper je Maststandort 
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS, verändert). 

Mast Einleitstelle der  
Bauwasserhaltung 

Gemarkung Flur Flurstück 
Wasserkörper 

Bau-Nr.  Name Nummer 

116 Versickerung im Feld Wiersdorf 4 20/10 Oste (Ramme-Bremervörde) 30002 

117 Graben Wiersdorf 4 2/11; 2/13 Oste (Ramme-Bremervörde) 30002 

118 Graben Frankenbostel 1 87/7 Oste (Ramme-Bremervörde) 30002 

119 Graben Frankenbostel 1 2/13; 2/5 Oste (Ramme-Bremervörde) 30002 

120 Graben Frankenbostel 2 31/2 Oste (Ramme-Bremervörde) 30002 

121 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 25/1 Oste (Ramme-Bremervörde) 30002 

122 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 79/4 Osenhorster Bach 30073 

123 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 123/1 Osenhorster Bach 30073 

124 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 116/1 Osenhorster Bach 30073 

125 Graben Wistedt 2 24/3 Osenhorster Bach 30073 

126 Versickerung im Feld Wistedt 2 28 Osenhorster Bach 30073 

127 Graben Wistedt 2 95/2 Osenhorster Bach 30073 

128 keine Wasserhaltung 

129 keine Wasserhaltung 

130 keine Wasserhaltung 

131 Alte Beeke Wistedt 3 26/2 Mehde-Aue 30071 

132 keine Wasserhaltung 

133 Graben Wistedt 4 96 Mehde-Aue 30071 

134 Graben Wistedt 4 96 Mehde-Aue 30071 

135 Versickerung im Feld Wistedt 4 7/4 Mehde-Aue* 30071 

136 Mehde-Aue Wistedt 4 45/3 Mehde-Aue 30071 

137 Graben Gyhum 1 
82/1; 
105/1 

Mehde-Aue 30071 

138 Graben Gyhum 1 
82/1; 
105/1 

Mehde-Aue 30071 

139 keine Wasserhaltung 
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140 keine Wasserhaltung 

141 Graben Gyhum 4 42/1 Mehde-Aue 30071 

142 Graben Gyhum 4 45/2 Mehde-Aue 30071 

143 Graben Bockel 2 46/1 Mehde-Aue 30071 

144 Graben Bockel 2 63/37 Wieste 24039 

145 Graben Bockel 2 38/7 Wieste 24039 

146 Graben Bockel 1 144/6 Wieste 24039 

147 Graben G Nartum 252 50 Wieste 24039 

148 Graben H Nartum 25 9 Wieste 24039 

149 Graben Nartum 25 32 Wieste 24039 

150 Versickerung im Feld Nartum 26 28 Wieste 24039 

151 
tlw. Graben/ tlw. in 

Wiese 
Nartum 26 39 Wieste 24039 

152 Graben Nartum 27 11 Wieste 24039 

153 Graben Nartum 27 11 Wieste 24039 

154 Clündersbeek Horstedt 8 46 Wieste 24039 

155 Graben Horstedt 7 3/3 Wieste 24039 

156 Ellerbruchbach Horstedt 7 43/16 Wieste 24039 

157 Ellerbruchbach Horstedt 6 9/1 Wieste 24039 

158 Ellerbruchbach Horstedt 6 9/1 Wieste 24039 

159 Ellerbruchbach Horstedt 4 33/9 Wieste 24039 

160 Ellerbruchbach Horstedt 4 49/3 Wieste 24039 

161 Graben Taaken 3 36/6 Wieste 24039 

162 Graben Taaken 3 59/2 Wieste 24039 

163 keine Wasserhaltung 

164 keine Wasserhaltung 

165 Versickerung im Feld Schleeßel 2 105/12 Wieste 24039 

166 Jeerbruchgraben Schleeßel 2 146/3 Wieste 24039 

167 Graben Sottrum 9 43261 Wieste Unterlauf 24078 

168 Sottrumer Moorgraben Sottrum 9 12/9 Wieste Unterlauf 24078 

169 Versickerung im Feld Sottrum 9 6/1 Wieste Unterlauf 24078 

170 Versickerung in Wiese Sottrum 9 48/1 Reithbach 24035 

171 Riegegraben Sottrum 9 68/1 Reithbach 24035 

172 keine Wasserhaltung 

173 Versickerung im Feld Sottrum 9 168 Reithbach 24035 

*: Maststandort im Wasserköper 30073, Wasserhaltung im Wasserkörper 30071 
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Tabelle 19: Oberflächengewässer, die durch Arbeitsflächen oder Baustraßen für den Neubau betroffenen sind  
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS). 

Mast 

Baufeld Baustraße  
Einleitstelle der Bau-
wasserhaltung Gemarkung Flur Flurstück 

Wasserkörper 

Bau-Nr.  Name Nummer 

1109 Baufeld an Graben   Mehde-Aue Wistedt 4 45/3 Mehde-Aue 30071 

1114 Baufeld an Graben  Baustraße über Graben  Graben Gyhum 4 42/1 Mehde-Aue 30071 

1115 Baufeld über Graben  Baustraße über Graben  Graben Gyhum 4 45/2 Mehde-Aue 30071 

1117 Baufeld an Graben   Graben Bockel 2 37/1 Wieste 24039 

1118 Baufeld über Graben   Graben Bockel 2 38/7 Wieste 24039 

1119 Baufeld an Graben  Baustraße über Graben  Graben Bockel 1 144/6 Wieste 24039 

1121 Baufeld an Graben   Graben H Nartum 25 9 Wieste 24039 

1128 Baufeld an Graben  Baustraße über Graben  Graben Horstedt 7 2/3 Wieste 24039 

1133 Baufeld an Graben   Ellerbruchbach Horstedt 4 49/3 Wieste 24039 

1134 Baufeld an Graben   Bittstedter Graben Taaken 3 43/5 Wieste 24039 

1139  Baustraße über Graben  Graben Sottrum 9 146/3 Wieste 24039 

1140 Baufeld an Graben   Sottrumer Graben Sottrum 9 9 Wieste Unterlauf 24078 

1141 Baufeld an Graben   Graben Sottrum 9 11/3 Wieste Unterlauf 24078 

Tabelle 20: Oberflächengewässer, die durch Arbeitsflächen oder Baustraßen für den Rückbau betroffenen sind  
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS, verändert). 

Mast 

Baufeld Baustraße 
Einleitstelle der 
Bauwasserhaltung Gemarkung Flur Flurstück 

Wasserkörper 

Bau-Nr.  Name Nummer 

117   Baustraße über Graben  Graben Wiersdorf 4 2/11; 2/13 
Oste (Ramme-Bre-
mervörde) 30002 

120 Baufeld über Graben    Graben Frankenbostel 2 31/2 
Oste (Ramme-Bre-
mervörde) 30002 

130   Baustraße über Graben  keine Wasserhaltung 

131   Baustraße über Graben  Alte Beeke Wistedt 3 26/2 Mehde-Aue 30071 

134 Baufeld an Graben    Graben Wistedt 4 96 Mehde-Aue 30071 

141   Baustraße über Graben  Graben Gyhum 4 42/1 Mehde-Aue 30071 

142 Baufeld über Graben    Graben Gyhum 4 45/2 Mehde-Aue 30071 

144 Baufeld an Graben    Graben Bockel 2 63/37 Wieste 24039 

145 
Baufeld an und über 
Graben  Baustraße über Graben  Graben Bockel 2 38/7 Wieste 24039 

146 Baufeld an Graben  Baustraße über Graben  Graben Bockel 1 144/6 Wieste 24039 

148 Baufeld über Graben    Graben H Nartum 25 9 Wieste 24039 

154 Baufeld an Graben    Clündersbeek Horstedt 8 46 Wieste 24039 

155 Baufeld an Graben    Graben Horstedt 7 3/3 Wieste 24039 

161   Baustraße über Graben  Graben Taaken 3 36/6 Wieste 24039 
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Tabelle 21: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Neubau 220-kV-Leitung LH-14-2142 (Tabellenblatt 1 von 2)  
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS). 
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Tabelle 22: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Neubau 220-kV-Leitung LH-14-2142 (Tabellenblatt 2 von 2)  
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS). 
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Tabelle 23: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Rückbau 220-kV-Leitung LH-14-2142 (Tabellenblatt 1 von 2)  
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS). 
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Tabelle 24: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Rückbau 220-kV-Leitung LH-14-2142 (Tabellenblatt 2 von 2)  
(ANLAGE 18 ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS). 
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Tabelle 25: Bilanzierung Wasserhaltung / Grundwasserkörper - Neubau 380-kV-Leitung Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum, LH-14-3111 (Tabellenblatt 1 von 2)  
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Tabelle 26: Bilanzierung Wasserhaltung / Grundwasserkörper - Neubau 380-kV-Leitung Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum, LH-14-3111 (Tabellenblatt 2 von 2)  
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Tabelle 27: Bilanzierung Wasserhaltung / Grundwasserkörper - Rückbau 220-kV-Leitung LH-14-2142 (Tabellenblatt 1 von 2)  
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Tabelle 28: Bilanzierung Wasserhaltung / Grundwasserkörper - Rückbau 220-kV-Leitung LH-14-2142 (Tabellenblatt 2 von 2) 
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Tabelle 29: Abschnitt Elsdorf - Sottrum, Bilanzierung Wasserhaltung / Grundwasserkörper (Tabellenblatt 1 von 1) 

 

 


